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VORWORT

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit sowie humanitäre  
Hilfe haben in den letzten Jahren einen spürbaren Bedeutungs­
zuwachs erfahren. Ein klares Zeichen dafür ist die stärkere  
finanzielle Ausstattung, mit der die Bundesregierung das 0,7%- 
Ziel erreicht hat. Die 28. Ausgabe des Berichts „Kompass – Zur 
Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik“ blickt zurück  
auf die letzte Legislaturperiode und analysiert deutsches Engage­
ment unter qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten. 

Der Kompass richtet dabei auch den Blick nach vorn. In Zeiten  
der COVID-19 Pandemie muss internationale Zusammenarbeit 
zu den Schwerpunkten deutscher Politik gehören, gleichzeitig 
steht die Entwicklungszusammenarbeit vor besonderen Heraus­
forderungen. Sie ist wichtiger denn je, kann die globalen Her­
ausforderungen allein aber nicht lösen. Erforderlich ist deshalb, 
dass auch andere Politikfelder wie Wirtschafts-, Sicherheits-  
und Landwirtschaftspolitik in Einklang mit den Zielsetzungen 
der Entwicklungspolitik stehen. 

Die jetzige und zukünftige Bundesregierung muss zeigen, dass 
sie ihre eingegangenen Verpflichtungen ernst nimmt, Beschlüsse 
konsequent umsetzt und die Realisierung der Agenda 2030  
national sowie international vorantreibt. Die Welthungerhilfe  
und terre des hommes formulieren hierzu aus den Erfahrungen  
ihrer Arbeitspraxis in den Projektländern abgeleitete entwicklungs­
politische Empfehlungen an die zukünftige Regierung.

BIRTE KÖT TER
Vorstandssprecherin terre des hommes

MATHIAS MOGGE
Generalsekretär Welthungerhilfe
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ENTWICKLUNGSPOLITISCHE 
EMPFEHLUNGEN  

AN DIE BUNDESREGIERUNG

01
ENTWICKLUNGSFINANZIERUNG  

LANGFRISTIG SICHERN 

Die Mindestquote von 0,7% des 
Bruttonationaleinkommens für 
ODA soll nicht mehr unterschritten 
werden. Entsprechend müssen Mit-
tel für die Entwicklungszusammen-
arbeit und humanitäre Hilfe stabil 
in der mittelfristigen Finanzplanung 
des Bundes eingeplant werden. Zu-
dem soll die Bunderegierung gemäß 
der internationalen Verpflichtung 
0,2 Prozent des Bruttonationalein-
kommens als ODA für die am we-
nigsten entwickelten Ländern bereit-
stellen. � — siehe S. 07

02
MENSCHENRECHTE, UMWELT-  

UND SOZIALSTANDARDS  
RECHTLICH VERBINDLICH MACHEN 

Globale Lieferketten sollen in 
Deutschland, auf EU-Ebene und 
global derart gestaltet werden, dass 
Unternehmen Menschenrechte, Um-
welt- und Sozialstandards einhalten. 
(Land)Arbeiter*innen müssen faire 
Löhne erhalten und Erzeuger*innen 
Preise für ihre Produkte bekommen, 
die zu einem angemessenen Lebens-
standard beitragen. Dies ist unver-
zichtbar, um die Ausbeutung von 
Kindern und Erwachsenen zu elimi-
nieren. � — siehe S. 13

03
INTERNATIONALES  

ENGAGEMENT DEUTSCHLANDS  
STÄRKEN

Die neue Bundesregierung sollte 
ihr Gewicht als zweitgrößter Geber 
dafür nutzen, internationales Enga-
gement für humanitäre Hilfe, Ent-
wicklungszusammenarbeit und -fi-
nanzierung zu stärken. Insbesondere 
muss die G7-Gruppe die Verpflich-

tung von Elmau 2015, 500 Millionen 
Menschen aus dem Hunger zu be-
freien, ambitioniert nachverfolgen. 
BMZ und BMEL sollten ihre Stär-
ken bündeln, um Deutschland mit 
einer überzeugenden Stimme beim 
UN-Gipfeltreffen zu Ernährungssys-
temen (UN Food Systems Summit, 
UN FSS) für Ernährungssicherung 
und das Menschenrecht auf Nah-
rung zu vertreten. � — siehe S. 17

04 
ERNÄHRUNGS- 

SYSTEME GERECHT  
UND NACH- 

HALTIG GESTALTEN

Die Bundesregierung muss im Sin-
ne der Agenda 2030 sicherstellen, 
dass Politiken in unterschiedlichen 
Bereichen kohärent sind – so dür-
fen Entscheidungen in der Han-
dels- oder Energiepolitik keine 
negativen Auswirkungen auf die 
Klima- oder Entwicklungspolitik 
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haben. Die Beschlüsse des Staats-
sekretärsausschusses für nachhal-
tige Entwicklung vom 13. Juli 2020 
für die Gestaltung nachhaltiger Er-
nährungssysteme sollen konsequent 
umgesetzt werden. Um künftig zu 
verhindern, dass arme Haushalte 
durch externe Schocks in eine Er-
nährungskrise geraten, soll sich die 
Bundesregierung dafür einsetzen, 
dass soziale Grundsicherung für 
vulnerable Gruppen weltweit ge-
schaffen wird. � — siehe S. 21

05
MENSCHENRECHT AUF  

NAHRUNG 
 VERWIRKLICHEN

Zum Kanon der Menschenrech-
te gehören auch die wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen 
Rechte wie das Menschenrecht 
auf Nahrung, also das Recht ei-
nes jeden Menschen, sich ausrei-
chend und angemessen ernähren 
zu können. Die Bundesregierung 
sollte sich konsequent für die Ver-
wirklichung dieses Rechts welt-
weit einsetzen. So sollte sie die 
Umsetzung von völkerrechtlichen 
Instrumenten wie den UN-Leitli-
nien zum Recht auf Nahrung und 
UN-Landleitlinien in nationalen 
Gesetzen, Politiken und Program-
men in Partnerländern unterstüt-
zen. Bei der Förderung der länd-
lichen Entwicklung sollte sich 
die Bundesregierung an der UN-
Kleinbauernerklärung (UNDROP) 
orientieren. � — siehe S. 21

06
ANPASSUNGS- 

MASSNAHMEN ZUR  
KLIMAKRISE  

STÄRKER EINFORDERN

Die Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels soll stärker in den 
Mittelpunkt von Entwicklungspoli-
tik rücken. Die Bundesregierung 
muss nicht nur die internationale 
Klimafinanzierung aufstocken, son-
dern auch den Anteil an der Anpas-
sungsfinanzierung auf 50% erhö-
hen. Weil die Landökosysteme eine 
zentrale Rolle beim Klimaschutz 
und der Ernährungssicherung spie-
len, erwarten wir von der Bundes-
regierung die weitreichende Unter-
stützung einer Diversifizierung der 
landwirtschaftlichen Produktion 
hin zu ökologisch intensiven, mul-
tifunktionalen und nachhaltigen 
Landwirtschaftssystemen, bei der 
die Menschen, agroökologische 
Praktiken und die Erbringung von 
Ökosystemdienstleistungen ins 
Zentrum rücken. � — siehe S. 25

07
KINDERRECHT  
AUF GESUNDE 

 UMWELT  
VERWIRKLICHEN

Deutschland soll die Erklärung über 
Kinder, Jugendliche und Klima-
schutz unterzeichnen und die dar-
in enthaltenen Verpflichtungen in 
relevante internationale Foren ein-
bringen sowie sie im Hinblick auf 
die Klimakonferenz 2021 in Glasgow 
konkretisieren, damit sie auf nationa-
ler und internationaler Ebene umge-
setzt werden kann. � — siehe S. 25

08
KINDERRECHTE IN  

DER ENTWICKLUNGSPOLITIK  
MAINSTREAMEN

Die Bundesregierung hat die Auf-
gabe, die Rechte von Kindern in der 

deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit konzeptionell zu verankern 
und systematisch umzusetzen. In-
vestitionen in Bildung, Ernährung, 
Gesundheit und Schutz vor Gewalt 
sind dabei von besonderer Bedeu-
tung. Die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen an sie betreffenden 
Maßnahmen ist ein Kinderrecht: 
Entwicklungspolitik sollte Model-
le fördern und etwa in den Partner-
ländern Partizipationsmöglichkeiten 
anbieten oder den Jugendbeirat des 
BMZ stärken. — siehe S. 28

09
HUMANITÄRE HILFE  

VORAUSSCHAUEND, LOKAL  
UND BEDÜRFNIS- 

ORIENTIERT GESTALTEN

Der Grand Bargain zur Reform 
der humanitären Hilfe soll fort-
geführt und mit messbaren Indi-
katoren ausgestattet werden. In 
einer zweiten Phase sollen ins-
besondere die Lokalisierungs-
agenda und das Prinzip der vo-
rausschauenden humanitären 
Hilfe sowie vorhersagebasierte 
Finanzierungsmechanismen ge-
stärkt werden. Der humanitäre 
Schutz von Menschen in Krisen-
situationen muss sichergestellt, 
und die spezifischen Bedürfnis-
se von Kindern müssen dabei be-
sonders berücksichtigt werden. 
Auch die psychosoziale und psy-
chologische Unterstützung von 
betroffenen Menschen und Ge-
meinschaften muss ausgebaut 
werden. Deutschland sollte sich 
für die Einhaltung der humanitä-
ren Prinzipien und des humanitä-
ren Völkerrechts auf allen politi-
schen Ebenen einsetzen. Angriffe 
auf humanitäre Helfer*innen und 
Infrastruktur müssen verurteilt 
und durch unabhängige Ermitt-
lungen strafrechtlich verfolgt  
werden. �  — siehe S. 31
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ENTWICKLUNGS
FINANZIERUNG IN ZEITEN  

DER PANDEMIE

Nach vier Jahren Stagnation sind 
die globalen Ausgaben für Entwick-
lungszusammenarbeit (Official De-
velopment Aid, ODA) gestiegen. Die 
am 13. April 2020 vom Development 
Assistance Committee (DAC) der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) veröffentlichten Zahlen 
zeigen einen Anstieg von 151 Mil-
liarden US-Dollar 2019 auf 161 Mil-
liarden US-Dollar 2020 an. Laut vor-
läufigen Berechnungen sind davon 
zwölf Milliarden US-Dollar Ausga-
ben in Reaktion auf COVID-19-Pan-
demie. Somit haben die DAC-Geber-
länder ihr Versprechen gehalten, die 
ODA-Etats in der Pandemie nicht 
zugunsten anderer notwendiger 
Ausgaben zu kürzen; sie haben die 
ODA sogar erhöht. 01

Allerdings ging 2020 ein grö-
ßerer Anteil als in den Vorjahren 
auf Kredite zurück, was die Gefahr 
einer höheren Verschuldung der 
Empfängerländer mit sich bringt. 
Um die Pandemie zu bekämpfen, 
verhängten Regierungen weltweit 
ab März 2020 Bewegungsbeschrän-
kungen. Dies drosselte die Wirt-

schaft und ließ die Nachfrage nach 
Rohstoffen drastisch schrumpfen; 
die am Export orientierten Liefer-
ketten gerieten ins Stocken, und die 
Tourismusbranche kam zum Still-
stand; dadurch verschärfte sich die 
Finanzierungslücke. In dieser Lage 
sind viele Entwicklungsländer ge-
zwungen, weitere Kredite aufzu-
nehmen, obwohl der Verschuldungs-
stand der Entwicklungsländer schon 
2019 auf dem höchsten Niveau seit 
der Entschuldung im Rahmen der 
HIPC-Initiative (Heavily Indebted 
Poor Countries) war. 02 Darüber hi-

naus floss ein Großteil der zusätz-
lichen Mittel an Länder mit mitt-
lerem Einkommen. Die ODA an 
Länder mit niedrigem Einkommen 
ist leicht gesunken, ebenfalls ODA 
an die Länder in Subsahara-Afrika.
Nach Schätzungen des Internatio-
nalen Währungsfonds (IMF) ist die 
Weltwirtschaft 2020 um 3,5 Prozent 
geschrumpft. 03 Die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) schätzt, 
dass 2020 ungefähr neun Prozent 
der globalen Arbeitszeit und etwa 
acht Prozent der Einkommen aus 
formeller oder informeller Arbeit 
verloren gegangen sind. 04 Während 
Länder mit hohen Einkommen und 
einfachem Zugang zu Finanzmärk-
ten in großem Umfang Mittel für 
Konjunkturpakete bereitstellen, 
haben viele Entwicklungsländer 
kaum haushaltspolitischen Spiel-
raum, um die gesundheitlichen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen ab-
zufangen. Auch ohne pandemiebe-
dingten Wirtschaftseinbruch reich-
ten ihre Steuereinnahmen nicht 
aus, um Gesundheit, Bildung und 
soziale Sicherung ausreichend zu fi-
nanzieren. Um den gestiegenen Be-

24,9
MILLIARDEN EURO HAT  

DEUTSCHLAND 2020  
FÜR DIE ENTWICKLUNGS

ZUSAMMENARBEIT  
AUSGEGEBEN
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darf an Entwicklungsfinanzierung 
zu decken, müsste das ODA-Niveau 
in den kommenden Jahren noch 
weiter steigen. Die Aussichten für 
kommende Jahre bleiben jedoch un-
bestimmt.

Deutschland gehört zu den Ge-
berländern, die auf die Pandemie 
zielgerichtet mit Aufstockungen der 
ODA reagiert haben. Im März 2020 
hat das Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und-
Entwicklung (BMZ) über Umschich-
tungen im eigenen Etat etwa eine 
Milliarde Euro für den Kampf gegen 
COVID-19 mobilisiert. 300 Millio-
nen Euro für die COVID-19-beding-
te humanitäre Hilfe wurden im Ap-
ril 2020 im Etat des Auswärtigen 
Amtes (AA) bereitgestellt. Im Mai 
2020 legte das BMZ das Corona-
Sofortprogramm vor, welches wei-

tere Maßnahmen im Umfang von 
drei Milliarden Euro umfasste. Die 
Bundesregierung stattete das Pro-
gramm mit 1,5 Milliarden Euro aus 
dem im Juni 2020 verabschiedeten 
Nachtragshaushalt aus. Weitere 1,5 
Milliarden Euro kamen im Zuge der 
Haushaltsberatungen in dem BMZ 
Etat für das Jahr 2021 hinzu. So hat 
die deutsche ODA 2020 mit 24,9 
Milliarden Euro die höchste Gesamt-
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Quelle: OECD; gemessen nach Schenkungsequivalent (die Daten sind vorläufig)
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einkommen 2020 auch leicht ge-
schrumpft, wodurch die Zielmarke 
in absoluten Zahlen etwas gesenkt 
wurde und leichter erreicht werden 
konnte (siehe Kasten auf S. 10.)

Dennoch kann man festhal-
ten, dass die deutsche ODA ohne 
Anrechnung von Inlandsausgaben 
in den vergangenen zwei Amtspe-
rioden kontinuierlich gestiegen ist. 
Nach acht Jahren Großer Koalition 
verfügt das BMZ über einen ver-
doppelten Etat. Die Mittel für hu-
manitäre Hilfe, die im Etat des AA 
angelegt sind, sind in den vergange-
nen acht Jahren um das Siebenfache 
gestiegen. Damit hat Deutschland 
seine Stelle auf Platz zwei unter den 
Geberländern weltweit gefestigt und 
die Distanz zu anderen Gebern noch 

vergrößert. Vor acht Jahren stammte 
etwa jeder zehnte Euro der offiziel-
len Entwicklungszusammenarbeit 
aus Deutschland, inzwischen ist es 
schon jeder sechste.

Es besteht jedoch das Risiko, 
dass in den kommenden Jahren ei-
nige Geberländer auf der Suche 
nach Einsparungen im Haushalt die 
Entwicklungsetats kürzen werden. 
Das gilt insbesondere für Großbri-
tannien, das in den vergangenen 
Jahren immer als drittgrößte Geber 
dabei war. Die britische Regierung 
kündigte im Januar 2021 an, den 
ODA-Ausgaben temporär eine Ober-
grenze von 0,5 Prozent des BNE zu 
setzten. 06 Andererseits brachte die 
Pandemie einige Geberländer dazu, 
ihr Engagement für multilaterale In-

summe bisher erreicht und verbleibt 
2021 voraussichtlich auf vergleichba-
rem Niveau. 

Darüber hinaus trägt Deutsch-
land wesentliche Mittel zum „Ac-
cess to COVID-19 Tools Accelerator“ 
(ACT-A) bei. Diese globale Initiative 
wurde mit dem Ziel gegründet, die 
Entwicklung und Produktion von 
Impfstoffen, Diagnose- und Behand-
lungsmöglichkeiten für COVID-19 
zu beschleunigen sowie einen ge-
rechten Zugang dazu weltweit si-
cherzustellen. Eine der vier Säulen 
der Initiative ist die Einkaufsge-
meinschaft für Impfstoffe unter 
dem Namen COVAX, die besondere 
Relevanz für die Versorgung der är-
meren Länder mit Impfstoffen hat. 
Deutschland unterstützte ACT-A 
2020 mit 600 Millionen Euro und 
kündigte 2021 weitere 1,5 Milliar-
den Euro Unterstützung an. 05 Diese 
Mittel stammen aus einer Haushal-
treserve für die durch die Pande-
mie verursachten Mehrausgaben. 
Da ACT-A im Interesse aller Länder 
der Welt handelt, werden diese Aus-
gaben nicht vollständig an die ODA 
angerechnet, allerdings kommt ein 
wesentlicher Anteil davon den Ent-
wicklungsländern zugute.

ENTWICKLUNG DER  
DEUTSCHEN ODA

Dank dieser außerordentlichen 
Anstrengungen hat Deutschland 
2020 zum zweiten Mal das inter-
national vereinbarte Ziel erreicht, 
mindestens 0,7 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens (BNE) für die 
Entwicklungszusammenarbeit be-
reitzustellen. Im Jahr 2016 war dies 
vor allem gelungen, weil die Kosten 
für die Unterbringung von Geflüch-
teten im Inland so hoch gewesen 
waren; die Anrechnung dieser In-
landskosten ist DAC-konform. 2020 
spielten die Inlandskosten keine ent-
scheidende Rolle, das Ziel wurde vor 
allem durch die Ausgaben für die 
Bekämpfung der Pandemie erreicht. 
Allerdings ist das Bruttonational-

 DEUTSCHE ODA
Deutsche ODA mit und ohne Kosten für Geflüchtete im  

Inland, in Milliarden Euro, gemessen nach Auszahlungen (2013-2017)  
und Schenkungsequivalenten (ab 2018); Quelle: OECD
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“Each economically advanced country will progres-
sively increase its official development assistance  
to the developing countries and will exert its best  
efforts to reach a minimum net amount of 0.7  
per cent of its gross national product at market  
prices by the middle of the decade.” 

U N  G E N E R A L  A S S E M B L Y  R E S O L U T I O N  
2 5 / 2 6 2 6  ( X X V . ) ,  1 9 7 0

Als das 0,7-Prozent-Ziel 1970 gesetzt wurde, waren das 
Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit sowie 
die Erwartungen daran anders als heutzutage. Ent-
wicklungsforscher*innen kritisieren, dass das zugrun-
de liegende ökonomische Modell viel zu einfach gedacht 
war und das Bruttonationaleinkommen der Geberlän-
der als Referenzwert schlecht durchdacht. 11 Der globale 
Wirtschaftsabschwung verschafft einen neuen Impuls 
für die Diskussion über eine alternative Zielmarke.

Trotz allen Vorbehalten ist ein Ziel sinnvoll, das 
als Anteil am Einkommen der Geberländer definiert 
wird, in unterschiedlicher Hinsicht: Zum einem lässt 
sich damit das Niveau der finanziellen Anstrengungen 
verschiedener Regierungen vergleichen. Es drückt das 
Grundprinzip aus, dass größere und wirtschaftsstarke 
Geberländer mehr leisten sollen als die kleineren. Zum 
anderen lässt ein solches Ziel die Leistungen der einzel-
nen Geber über die Zeit vergleichen. Basierend darauf 
kann festgestellt werden, ob das Engagement in globa-
ler Entwicklung gesteigert oder reduziert wird, auch im 
Vergleich zu anderen politischen Handlungsfeldern.

Allerdings führt dies dazu, dass sich in einer glo-
balen Rezession die Verpflichtungen der Geberländer 
durch ein an das BNE geknüpftes Ziel verringern; da-
bei erhöhen sich durch den Wirtschaftsabschwung die 
Bedarfe der ärmeren Länder. 

Eine Vielzahl von Krisen treibt die Bedarfe an Ent-
wicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe in die 
Höhe. Deshalb wäre es wünschenswert, dass sich neue 
Zielmarken vom Ausmaß dieser Bedarfe ableiten. Die Be-
strebungen, Kosten der verschiedenen UN-Nachhaltig-
keitsziele zu beziffern, wurden bereits von verschiedenen 
Instituten und internationalen Organisationen in Gang ge-
setzt. Ein Beispiel sind die im Oktober 2020 veröffentlich-
ten Studien von Welternährungsorganisation (FAO) und 
des Zentrums für Entwicklungsforschung (ZEF) sowie der 
CERES-2030-Initiative, die beide zeigen, dass die Ausga-

ben für Ernährungssicherung verdoppelt werden müssten, 
um Hunger bis 2030 zu beseitigen. 12 Auch die bestehenden 
Kostenanalysen für UN-Nachhaltigkeitsziele in den Berei-
chen Bildung, Gesundheit und Zugang zu Wasser weisen 
auf wesentliche Finanzierungslücken hin. 13, 14 Dabei be-
zieht keine von diesen Berechnungen die durch die COVID-
19-Pandemie verursachten Mehrbedarfe mit ein. Es ist also 
davon auszugehen, dass ein bedarfsbasierter ODA-Zielwert 
nicht geringer ausfallen würde als bestehende Zielwerte.

Es ist herausfordernd und unpräzise, die Kosten 
einer komplexen Vision wie der Agenda 2030 zu berech-
nen, was auch von den damit beauftragten Institutionen 
offengelegt wird. 15, 16 Zum einem tragen viele entwick-
lungspolitische Vorhaben zu mehreren Zielen gleichzeitig 
bei, beziehungsweise haben Nebeneffekte in verwandten 
Sektoren, was bei der Zusammenzählung der Sektorana-
lysen zu berücksichtigen ist. Zum anderen stützen sich 
die Kostenanalysen auf zahlreiche Annahmen bezüglich 
z.B. eines politischen und makroökonomischen Umfelds, 
der Bedingungen in internationaler Handelspolitik oder 
der Finanzmärkte – oft wird hier die Stabilität voraus-
gesetzt, die allerdings nicht gesichert ist.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Akteure 
die Kosten tragen sollen. Private und öffentliche Akteure 
in den Entwicklungsländern steuern die meisten Mittel 
bei, die für Finanzierung der Bildung, Gesundheit, Ernäh-
rung, Infrastruktur und andere Bereichen der Entwick-
lung nötig sind. Den öffentlichen Mitteln – wie der ODA 

– kommt in Krisenzeiten eine wichtigere Rolle als sonst 
zu, die Finanzierungslücken zu schließen, insbesondere 
wenn es um die Grundbedürfnisse der Menschen geht.

Auch wenn sich die Kosten nicht genau beziffern 
lassen, ist es falsch, die Mittel für Entwicklungszusam-
menarbeit an gar kein Maß zu binden. Die Langlebig-
keit des 0,7-Prozent-Ziels liegt nicht zuletzt daran, dass 
über die Jahre kaum ein anderer bindender Wert inter-
national vereinbart wurde. Deutschland sowie andere 
Geberländer müssen sich bereit erklären, weitere kon-
kretere Verpflichtungen einzugehen und sich daran 
messen zu lassen. Dabei ist es sinnvoll, womöglich auf 
die Sektoranalysen für bestimmte UN-Nachhaltigkeits-
ziele zurückzugreifen, sodass die Finanzierungsverspre-
chen klar an Zwecken gebunden werden können. Dazu 
braucht es gleichzeitig entsprechende Monitoring- und 
Rechenschafts-Mechanismen, um den Einsatz der Mittel 
und deren Wirksamkeit nachzuverfolgen.

50 Jahre 0,7 Prozent – brauchen wir eine 
neue Zielsetzung?
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itiativen im Gesundheitsbereich zu 
stärken. Die Bundesregierung sollte 
sich in den kommenden Jahren da-
für einsetzen, andere Regierungen 
dafür zu gewinnen, ihre Ausgaben 
für Entwicklungszusammenarbeit 
weiter zu erhöhen.

Mit der wachsenden Erkenntnis 
über globale Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten sowie der wieder 
gestiegenen Aufmerksamkeit für 
globale Vertrags- bzw. Regelwerke 
wie den Pariser Klimavertrag wird 
mehr ODA für den Schutz der glo-
balen Gemeingüter (global public 
goods) verwendet. Es handelt sich 
hier um Güter, von denen Men-
schen unabhängig von National-
staaten und Privatbesitz überall 
in der Welt profitieren sollten, wie 
eine intakte Umwelt, ein stabiles 
Klima, saubere Ozeane, stabile Fi-
nanzmärkte, Frieden oder, ange-
sichts der Pandemie besonders re-
levant, Prävention und Therapie 
ansteckender Krankheiten. 07 In 
diese Bereiche zu investieren ist 
sowohl ein Gebot der Solidarität 
als auch des nationalen Interesses. 
Beklagenswert wäre jedoch, wenn 
dies zu einer Mittelverschiebung 
führen sollte, die Investitionen in 
Gesundheit, Bildung und Ernäh-
rungssicherung für die Ärmsten re-
duzieren würde. Die Finanzierung 
globaler Gemeingüter darf nicht auf 
Kosten der Armutsbekämpfung ge-
hen. 08 Wird die Definition von Ent-
wicklungsfinanzierung ausgeweitet, 
müssen die Mittel erhöht werden. 
Daher wäre es richtig, die ODA für 
den Schutz der Gemeingüter zu-
sätzlich zu dem 0,7-Prozent-Ziel zu 
veranschlagen. 

Vor diesem Hintergrund ist die 
mittelfristige Finanzplanung des 
Bundes verbesserungsbedürftig. Der 
aktuelle Entwurf sieht eine Kürzung 
des BMZ-Etats um 13 Prozent im 
Jahr 2022 vor. Nach Aussagen des 
Bundesministeriums wird die Sta-
bilität trotzdem gewährleistet dank 
eines Anteiles an der im Bundes-
haushalt festgelegten Pauschale für 
die Mehrausgaben aufgrund der CO-
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VID-19-Pandemie. Ob das BMZ Zu-
griff auf diese Mittel erhält, und wie 
sie eingeplant werden, bleibt jedoch 
unklar. Nach aktueller Planung ist 
der BMZ-Etat im Jahr 2023 um 25 
Prozent verringert im Vergleich zu 
2021.

Tatsächlich haben sich ein Jahr 
nach Beginn der COVID-19-Pan-
demie viele Befürchtungen in Be-
zug auf die Zunahme von Hunger 
und Armut bestätigt. Analysen von 

internationalen Institutionen wie 
den Vereinten Nationen und der 
Weltbank zeigen drastische negati-
ve Auswirkungen für die Menschen, 
und damit auf die UN-Nachhaltig-
keitsziele, insbesondere das Ende 
von Hunger und Armut. Sie wirft 
die Entwicklung um Jahre, wenn 
nicht Jahrzehnte zurück. Die Finan-
zierung sollte daher für die nächsten 
Jahre wenigstens auf einem stabilen 
Niveau gesichert werden.
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In den am wenigsten entwickelten 
Ländern (Least Developed Count-
ries, LDC) ist die Finanzierungs-
lücke zum Erreichen der UN-Nach-
haltigkeitsziele am größten. Seit 
mehreren Jahren ist deutlich ge-
worden, dass sich die Armut in die-
ser Ländergruppe konzentriert und 
sie damit auf diesem niedrigen Ni-
veau verharren und in der Entwick-
lung abgehängt zu werden drohen. 
Mit dem Ausbruch der COVID-
19-Pandemie wurden auch in vielen 
Ländern mit mittleren Einkommen 
Fortschritte zunichte gemacht. In 
den am wenigsten entwickelten 
Ländern gibt es jedoch die wenigs-
ten inländischen Ressourcen zur 

Finanzierung öffentlicher Dienst-
leistungen, wenn es um Grundver-
sorgung mit Bildung, Gesundheit 
und sozialer Sicherheit geht. Zu-
dem waren die Staatseinnahmen 
in diesen Ländern in den vergan-
genen zehn Jahren rückgängig. 09 
Gleichzeitig hat die Pandemie alle 
verfügbare Finanzierungsströme 
aus dem Ausland beeinträchtigt. 
Insbesondere die Überweisungen 
von Arbeitsmigrant*innen aus dem 
Ausland, die direkt ihre Familien 
unterstützen und zu den verläss-
lichsten Finanzierungsquellen ge-
hören, wurden durch Bewegungs-
einschränkungen, Entlassungen 
und Grenzschließungen beein-
trächtigt. Stark betroffen sind zum 
Beispiel Haiti, Kirgistan, Nepal, 
Südsudan und Tadschikistan, wo 

die Rücküberweisungen 2019 zwi-
schen 25 und 36 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts ausmachten. 10 

Die ODA kann und soll zum 
Einsatz kommen, um diese Lücken 
zu verringern. 2019 haben nur fünf 
DAC-Geberländer die ODA-Ziel-
marke für die ärmsten Länder von 
0,2 Prozent des BNE erreicht oder 
überschritten. Es waren dieselben 
Geberländer, die kontinuierlich das 
0,7-Prozent-Ziel erfüllen: Luxem-
burg, Schweden, Norwegen, Däne-
mark und Großbritannien. Während 
Deutschland insgesamt zweitgröß-
tes Geberland ist, steht es in Bezug 
auf die ODA an die ärmsten Länder 
in absoluten Zahlen nur an fünfter 
Stelle. Im Ranking in Bezug auf die 
ODA-Quote von 0,2 Prozent liegt es 
im internationalen Vergleich nur im 
Mittelfeld. 

Auch wenn in den vergangenen 
Jahren die deutschen ODA-Zahlun-
gen an diese Länder leicht gestie-
gen sind, setzte sich dieser Trend 
2019 nicht fort, im Gegenteil: Mit 
0,11 Prozent des BNE entfernte sich 
Deutschland wieder ein Stück weit 
vom 0,2-Prozent-Ziel. 2019 forder-
te die Opposition die Bundesregie-
rung auf, einen Stufenplan für die 
Erreichung dieses Ziels zu verein-
baren, die Initiative scheiterte je-
doch im Bundestag. Es bleibt die 
Kritik, dass sich die Entwicklungs-
politik der Bundesregierung mit der 
neuen Strategie „BMZ 2030“ und 
dem Rückzug aus der bilateralen 
Zusammenarbeit mit mehreren der 
am wenigsten entwickelten Län-
der zurückzieht und sich verstärkt 
den vergleichsweise entwickelten 
Staaten zuwendet. Wünschenwert 
wäre, dass eine neu gewählte Bun-
desregierung hier wieder gegen-
steuert. Dies ist nicht nur ein Gebot 
der Solidarität, sondern liegt au-
chim eigenen staatlichen Interesse. 
Die Pandemie hat das Verständnis 
für globale Zusammenhänge ge-
schärft; auch die Migrations- und 
Klimakrise zeigen, dass globale He-
rausforderungen nur gemeinsam 
bewältigt werden.
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ENTWICKLUNGS- 
POLITISCHE INITIATIVEN DER 

BUNDESREGIERUNG

INVESTITIONEN IN HUNGER
BEKÄMPFUNG 

In den vergangenen zwei Amtsperi-
oden griff das BMZ oft zu Sonderin-
itiativen als Mittel für die themati-
sche Schwerpunktsetzung. Die 2014 
geschaffene Sonderinitiative „EINE
WELT Ohne Hunger“ (SEWOH) 
setzte Ernährungssicherung auf die 
entwicklungspolitische Agenda. In-
zwischen hat diese eine Finanzie-
rung von 525 Millionen Euro jähr-
lich, was rund 4,2 Prozent des Etats 
des Ministeriums ausmacht – wobei 
auch viele Vorhaben außerhalb der 
SEWOH direkt und indirekt zur 
Ernährungssicherung beitragen. 
Laut BMZ-Daten wurden 2020 ins-
gesamt ungefähr 2,4 Milliarden, 
also rund 19 Prozent des jährlichen 
Etats, für Hungerbekämpfung aus-
gegeben. Im internationalen Ver-
gleich nimmt Deutschland damit 
eine Vorreiterrolle ein und ist nach 
den USA der größte Geber für Er-
nährungssicherung. 

Die SEWOH-Programme sol-
len die Ernährungssituation ver-
bessern, ländliche Entwicklung 

fördern, Einkommen steigern, 
Landrechte sichern und Bodenge-
sundheit verbessern. Der mit Ab-
stand größte Teil der Mittel fließt 
in das Globalvorhaben „Grüne In-
novationszentren“. Die letzten ver-
fügbaren Daten beziehen sich auf 
das Jahr 2019, bis zu dem das Vor-
haben 42 Prozent des Finanzvolu-
mens der Initiative ausmachte. 17 Es 
richtet sich an Familien mit klein-
bäuerlichen Betrieben sowie an Be-
schäftigte in Kleinst-, Klein- und 
mittelständischen Unternehmen 
der vor- und nachgelagerten Berei-
che und zielt auf eine Erhöhung von 
Produktivität, Einkommen und Be-
schäftigung sowie auf eine Einglie-
derung der Zielgruppen in Wert-
schöpfungsketten ab. 

Andere Globalvorhaben richten 
sich besonders an sozial benachtei-
ligte Gruppen (GV Bodenschutz, GV 
Landpolitik) oder explizit an beson-
ders von Ernährungsunsicherheit 
Betroffene (GV Ernährungssiche-
rung und Resilienzstärkung). Die-
se Globalvorhaben sind im Verhält-
nis jedoch mit wesentlich kleineren 
Budgets ausgestattet. 

Die Verbesserung der Ernährungs-
situation sollte sich mit höherer 
Priorität in allen zukünftigen Pro-
grammen zu Hungerbekämpfung 
wiederfinden.

Nach sieben Jahren Laufzeit ist 
es Zeit für eine umfassende Evaluie-
rung der Initiative. Zwar liegen ver-
schiedene Teilevaluierungen vor, die 
jedoch keine Gesamtbewertung der 
Initiative zulassen. Es gab diverse be-
gleitende Forschung zu einzelnen As-
pekten oder Projekten der SEWOH 18, 
jedoch wurden auch diese nicht kon-
solidiert. Dabei wäre eine systema-
tische und umfassende Auswertung 
der Lernerfahrungen wichtig für die 
Ausarbeitung und Umsetzung der 
neuen Kernthemenstrategie „Eine 
Welt ohne Hunger“. Zudem sollte ein 
guter Wissensaustausch zwischen 
den einzelnen Vorhaben innerhalb 
der SEWOH, länderübergreifend und 
zwischen den umsetzenden Organi-
sationen stattfinden.

Ernährungssicherung bleibt als 
Themenfeld in der neuen Strategie 
des Ministeriums („BMZ 2030“) 
bestehen. Bisher ist unklar, ob 
die Sonderinitiative als Finanzie-

13

Kompass 2021



DEUTSCHE ODA AUSGABEN FÜR LÄNDLICHE  
ENTWICKLUNG

In Milliarden Euro; Quelle: BMZ

 =  �S O N D E R I N I T I A T I V E  „ E I N E W E L T  O H N E  H U N G E R “ 

 =  �B I L A T E R A L E  E N T W I C K L U N G S Z U S A M M E N A R B E I T

 =  M U L T I L A T E R A L E  E N T W I C K L U N G S Z U S A M M E N A R B E I T

 =  �Z U W E N D U N G S E M P F Ä N G E R

2,5

2,0

0

0,5

1,0

1,5

2016 2017 2018 20192014 2015 2020

rungsinstrument fortgeführt wird. 
Grundsätzlich lässt eine erste Versi-
on der neuen Kernthemenstrategie 
„Eine Welt ohne Hunger“ (EWOH) 
eine umfängliche Weiterführung 
der Initiative erkennen, wobei an-
gesichts der Vielzahl von Ansätzen 
noch keine klare Vorgehenswei-
se zu erkennen ist. Jedoch gibt es 
noch einige weitere blinde Flecken. 
Diese umfassen z.B. eine unklare 
Auslegung des Begriffs „vulnerable 
Gruppen“ wie auch einen fehlenden 
Fokus auf genau diese Menschen, 
etwa bezüglich ihres Zugangs zu 
digitalen Entwicklungen. Initia-
tiven, die auf eine Verankerung 
von Verpflichtungen zu Ernäh-
rungssicherung in lokalen Politi-
ken abzielen, sollten fortgeführt 
werden. Hierfür ist die Förderung 
von lokalen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, Interessensver-
tretungen von Kleinbäuer*innen 
sowie Kleinproduzent*innen so-

wie sozialen Bewegungen zentral. 
Grundsätzlich muss das Engage-
ment des BMZ evidenzbasiert sein 
und neue Forschungserkenntnisse  
berücksichtigen. 

FLUCHTURSACHEN IM  
BRENNPUNKT

Ebenfalls 2014 wurden auch die 
Sonderinitiativen „Fluchtursachen 
bekämpfen – Flüchtlinge reinteg-
rieren“ sowie „Stabilisierung und 
Entwicklung in Nordafrika und 
Nahost“ geschaffen. Mit einem brei-
ten Ansatz von der Versorgung mit 
Energie und Wasser in den Flücht-
lingslagern, Bildung und Ausbil-
dung, Beschäftigungsmöglichkeiten 
bis hin zur Friedensförderung leis-
ten beide Sonderinitiativen einen 
wichtigen Beitrag zur Stabilisierung 
und Verbesserung der Lebenssitua-
tion von Migrant*innen und Men-

schen auf der Flucht sowie in den 
Aufnahmeregionen.

Seit 2016 wurde der Entwick-
lungszusammenarbeit ungewohnt 
viel öffentliche Aufmerksamkeit zu-
teil in der Annahme, sie könne ver-
hindern, dass sich Flüchtende und 
Migrant*innen auf den Weg nach 
Europa machen. 19 Möglicherweise 
entstand sogar der Eindruck, man 
könne mit erhöhter Entwicklungs-
finanzierung die Fluchtursachen 
kurzfristig verringern oder beseiti-
gen. Dabei zeigt die Evaluierung der 
Komponente „Beschäftigungsoffen-
sive Nahost“, wie herausfordernd 
der Anspruch auf eine Verbindung 
zwischen kurz- und langfristigen 
Wirkungen ist. 20

Die Entwicklungszusammenar-
beit hat nicht die Verhinderung von 
Migration zum Ziel. Sie soll zur Ver-
besserung der Lebensumstände der 
Menschen und der Zukunftspers-
pektiven von Kindern und Jugendli-
chen beitragen. Diese Zielsetzungen 
erfordern allerdings einen langen 
Atem, insbesondere wenn politische 
Lösungen für Gewaltkonflikte nicht 
in Sicht sind. 

AFRIKAPOLITIK

Auch die Afrikapolitik hat in der 
vergangenen Legislaturperiode viel 
mehr politische Aufmerksamkeit 
sowie Präsenz in den Medien be-
kommen als jemals zuvor. 21, 22 Die 
öffentlichen Auftritte der Bundes-
kanzlerin vor dem G20-Gipfeltreffen 
in Hamburg 2017 sowie die Ausrich-
tung regelmäßiger Gipfeltreffen mit 
der Beteiligung afrikanischer Staats-
chefs waren ein klares Zeichen für 
die Bedeutung, welche das Bundes-
kanzleramt dem Thema beimisst.

Zwischen 2017 und 2019 ent-
stand ein ganzes Bündel an afrikapo-
litischen Initiativen, das allerdings 
noch kein in sich schlüssiges Kon-
zept darstellt. Erkennbar ist ein Fo-
kus auf die wirtschaftliche Entwick-
lung sowie auf die Zusammenarbeit 
mit der Privatwirtschaft, jedoch ver-
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treten verschiedene Ressorts unter-
schiedliche Interessen und Ansätze. 

Aus dem BMZ stammt der 2017 
veröffentlichte Marschallplan mit 
Afrika – eine breit angelegte Vision, 
die auf nachhaltige Entwicklung des 
afrikanischen Kontinentes im Sinne 
der Agenda 2030 abzielt. Ebenfalls 
2017 wurde vom Finanzministeri-
um der Compact with Africa (CwA) 
veröffentlicht, welcher zentral auf 
Strukturanpassung und für ausländi-
sche Investitionen förderliche makro-
ökonomische Rahmenbedingungen 
setzt. 2019 wurde das Instrumenta-
rium der deutschen Afrikapolitik um 
den Entwicklungsinvestitionsfonds 
ergänzt, welcher eine Finanzierung 
für deutsche Unternehmen in Afrika 
(AfricaConnect) sowie afrikanische 
Unternehmen (AfricaGrow) ermög-
licht. Ebenfalls 2019 lancierte das 
BMZ die Sonderinitiative „Arbeit 
und Beschäftigung“.

Inzwischen ist das Mosaik an In-
itiativen unübersichtlich geworden. 
Zwar hat 2018 der „Ressortkreis Af-
rika“ der Bundesregierung die Auf-
gabe aufgenommen, eine Koordina-
tion der verschiedenen Vorhaben zu 

gewährleisten, ein roter Faden fehlt 
jedoch weiterhin. Letzterer ist auch 
in den 2019 überarbeiteten afrika-
politischen Leitlinien der Bundes-
regierung nicht zu erkennen. Es be-
darf einer Neuausrichtung mit einer 
klaren Strategie, die nicht von Pater-
nalismus und den eigenen innen-, 
sicherheits- und wirtschaftspoliti-
schen Interessen geprägt ist, sondern 
sich orientiert an den UN-Nachhal-
tigkeitszielen, den Menschenrechten 
und demokratisch legitimierten ori-
ginären Entwicklungspfaden der ein-
zelnen afrikanischen Länder bzw. an 
den von der AU vorgesehenen Ent-
wicklungspfaden.

UMSTRITTENES  
LIEFERKETTENGESETZ

Viel Aufmerksamkeit im öffentlichen 
Raum erlangte auch die Debatte über 
das im Koalitionsvertrag vorgesehe-
ne Lieferkettengesetz. Diese wurde 
von zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen, Teilen der Wirtschaft, dem 
BMZ sowie dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales eingefordert, 

aber von einigen Wirtschaftsver-
bänden sowie dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie ge-
bremst. Grund für dieses Gesetz sind 
Verletzungen der Menschenrechte 
und Umweltzerstörung in den Lie-
ferketten deutscher Unternehmen, 
wie zum Beispiel ausbeuterische 
Kinderarbeit bei der Gewinnung von 
Rohstoffen, Diskriminierung sowie 
Gewalt gegen Frauen am Arbeits-
platz, Ernährungsunsicherheit der 
Arbeiter*innen, Verseuchung von 
Böden und Wasser durch den un-
sachgemäßen Einsatz von Pestiziden 
oder die Verletzung von Landrechten 
ländlicher Gemeinden und indigener 
Völker. Laut dem Monitoring-Bericht 
der Bundesregierung zum Stand des 
„Nationalen Aktionsplans Wirtschaft 
und Menschenrechte“ hielten sich 
2020 nur 13 bis 17 Prozent der Un-
ternehmen freiwillig an menschen-
rechtliche Standards. 23 

Zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses ist das von der Bundesre-
gierung vorgelegte „Gesetz über un-
ternehmerische Sorgfaltspflichten in 
Lieferketten“ im Gesetzgebungsver-
fahren in Bundestag und Bundesrat. 
Der Entwurf ist ein erster Schritt 
in die richtige Richtung, Unterneh-
men für den gesamten Produktions-
prozess in die Verantwortung zu 
nehmen. Der Entwurf weist jedoch 
große Lücken auf. So werden Um-
weltstandards, das Menschenrecht 
auf Nahrung und Landrechtsfragen 
nicht ausreichend adressiert. Eine 
zivilrechtliche Haftung fehlt, die 
Opfern den Zugang zu deutschen 
Gerichten ermöglichen würde. Zu-
dem soll die Sorgfaltspflicht nur 
für sehr große Unternehmen – mit  
über 3.000 Mitarbeiter*innen –  
gelten und auch nur für die erste 
Stufe der Lieferkette. 

Die Regelungen des Gesetzes 
treten voraussichtlich in der kom-
menden Legislaturperiode in Kraft. 
Sollte es im Rahmen des gegen-
wärtigen Gesetzgebungsverfahrens 
nicht zu einer Verbesserung der Re-
gelungen kommen, wird sich eine 
zukünftige Bundesregierung wieder 

Seit fünf Jahren steigt die  
Zahl der Menschen, die jeden 

Tag Hunger leiden. Dieser  
katastrophale Trend muss end­
lich umgekehrt werden. Das 

Engagement gegen Hunger und 
Armut muss die Kernauf- 

gabe der Entwicklungspolitik  
in der neuen Legislatur­

periode werden.
— MATHIAS MOGGE, GENERALSEKRETÄR DER WELTHUNGERHILFE
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zeitnah mit dem Thema befassen 
müssen. Gerade auf dem Weg zu 
einem verpflichtenden EU-System 
der Sorgfaltspflicht für Lieferketten 
sollte sich die kommende Bundesre-
gierung als Förderin ambitionierter 
Ziele profilieren und sich für eine 
umfassende Berücksichtigung des 
Menschenrechts auf Nahrung und 
der Kinderrechte engagieren.

NEUE STRATEGIE – BMZ 2030

Im vergangenen Jahr legte das BMZ 
ein umfassendes Reformkonzept für 
seine Arbeit unter dem Titel „BMZ 
2030“ vor, 24 das in einem einjährigen 
internen Reflexionsprozess entstan-
den war. Das gesetzte Ziel der Reform 
ist eine strategische, wirksamere und 
effizientere Entwicklungspolitik. Als 
Signal für einen politischen Gestal-
tungsanspruch des BMZ ist diese Ini-
tiative positiv zu bewerten. 

Geplant ist eine Fokussierung 
auf fünf Kernthemen und auf aus-
gewählte Partnerländer. Die verrin-
gerte Zahl der Partnerländer löste 
in der Fachöffentlichkeit kontro-
verse Diskussionen aus. 25 So sind 

mehrere der am wenigsten entwi-
ckelten Länder nicht mehr Koope-
rationsländer der bilateralen Ent-
wicklungszusammenarbeit. Die 
Arbeit der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in diesen Ländern 
ist zwar nicht direkt von dieser Um-
stellung betroffen, auf die Frage der 
Exit-Strategie des BMZ für die vom 
Rückzug betroffenen Ländern gibt 
es jedoch keine befriedigenden Ant-
worten.

Die bestehenden Kooperations-
partner werden in drei Kategorien 
der Partnerschaft eingeordnet: „bi-
laterale Partner“, „globale Partner“ 
sowie „Nexus- und Friedenspart-
ner“. Die meisten Länder befinden 
sich in der ersten Kategorie. Als glo-
bale Partner werden Schwellenlän-
der wie Brasilien, China oder Indien 
definiert, mit denen gemeinsam an 
Lösungen für globale Zukunfts-
fragen gearbeitet werden soll. Die 
Schwerpunkte der Zusammenarbeit 
mit Nexus- und Friedenspartnern 
liegen auf den Ursachen von Gewalt, 
Konflikten und Flucht. Wie sich die-
se neue Schwerpunktsetzung auf die 
dringend notwendigen Maßnahmen 
für die Armutsbekämpfung und Er-

nährungssicherung auswirken wird, 
ist noch nicht abzusehen.

Festgelegt wurden fünf Kernthe-
men: Frieden, Hungerbekämpfung, 
Ausbildung, Klima und Energie so-
wie Umweltschutz. Derzeit werden 
die Teilstrategien für jedes Kernthe-
ma erarbeitet. Dieser Prozess soll im 
Sommer 2021 abgeschlossen werden. 
Darüber hinaus werden auch Initia-
tivthemen benannt, die zur Akzent-
setzung „über einen bestimmten 
Zeitraum“ dienen sollen. Dies ge-
währt dem BMZ die Möglichkeit, auf 
aktuelle Themen zu reagieren.

Die langjährige personelle Kon-
tinuität an der Führungsspitze hat 
es dem BMZ erlaubt, an einem fun-
dierten strategischen Prozess zu ar-
beiten. Dennoch bleibt die Gefahr 
bestehen, dass trotz des Kernthemas 
Hungerbekämpfung oder Aktions-
pläne, wie etwa zu Kinderrechten, 
der Fokus nicht auf die ärmsten Län-
der und Menschen gelegt wird. Das 
wäre fatal angesichts der Tatsache, 
dass die COVID-19-Pandemie Fort-
schritte der vergangenen Jahrzehnte 
bei der Hungerbekämpfung, Bildung 
oder Gesundheitsversorgung von 
Kindern bedroht. 

Minister Müller hat zahlrei-
che gute Initiativen angestoßen, al-
lerdings wurden nicht alle mit der 
gleichen Konsequenz verfolgt. Das 
„Textilbündnis“, eines der „Flags-
hips“ seiner Amtszeit, hat zu Verbes-
serungen in der Textilbranche beige-
tragen. Wird es nicht durch stärkere 
Verpflichtungen von Unternehmen 
durch ein Lieferkettengesetz ergänzt, 
bleibt es eine freiwillige Initiative. Der 
Minister hat gemeinsam mit Arbeits-
minister Heil ein Sorgfaltspflichten-
gesetz gefordert und unterstützt, der 
Kompromiss mit dem Wirtschaftsmi-
nisterium aber droht das Gesetz nahe-
zu unwirksam zu machen. 

Im Rückblick auf die zwei Amts-
zeiten der großen Koalition lässt 
sich feststellen: Minister Müller 
wagte sich mit seinen kritischen po-
litischen Aussagen oft weit vor, die 
Große Koalition vermochte ihm al-
lerdings nicht immer zu folgen. 

„Kinder gehören in die  
Schule und nicht in Stein­

brüche, Textilfabriken  
und Kobaltminen. Aber fast 

jedes zehnte Kind muss  
arbeiten. Wir brauchen ein 
starkes Lieferkettengesetz 

gegen Profit mit Kinderarbeit 
und für fairen Konsum.“

— BIRTE KÖTTER, VORSTANDSSPRECHERIN  
TERRE DES HOMMES
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DEUTSCHLANDS ROLLE  
IN DER INTERNATIONALEN  

GEBERGEMEINSCHAFT 

Die deutsche Bundesregierung stellt 
das zweitgrößte ODA-Budget welt-
weit, verfügt als Mitglied bei den 
Vereinten Nationen – sowie bei 
der OECD und dem Internationa-
ler Währungsfond (IMF) – über 
direkte Einflussmöglichkeiten und 
pflegt darüber hinaus vielfältige Ko-
operationen. Außerdem ist sie bei 
der Weltbank direkt sowie bei den 
regionalen Entwicklungsbanken, 
wie zum Beispiel der Asian und Af-
rican Development Bank, vertreten. 
Dazu kommt die aktive Rolle bei G7 
und G20. Das BMZ kann diese Ge-
staltungsmöglichkeiten für einen 
höheren Stellenwert der Entwick-
lungspolitik auf der internationalen 
Bühne nutzen. 

Das vergangene Jahr war durch 
eine deutliche Schwächung des 
Multilateralismus geprägt, Trumps 
Präsidentschaft und die Pandemie 
fielen hier als prägende Anläs-
se auf. Unter dem G7-Vorsitz der 
USA fand 2020 kein G7-Gipfeltref-
fen statt, die UN-Klimakonferenz 
(Conference of the Parties, COP) 
wurde aufgrund der Pandemie ab-
gesagt. 

NEUE SCHWERPUNKTE IN DER EU-
ENTWICKLUNGSPOLITIK?

Der Abschluss der Verhandlungen 
zum Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) der Europäischen Union für 
den Zeitraum 2021–2027 fiel in die 
deutsche Ratspräsidentschaft in der 
zweiten Jahreshälfte von 2020. Ins-
gesamt stieg der MFR um fast 70 Pro-
zent von 1.074 Milliarden auf 1.824 
Milliarden Euro, 26 um einen Auf-
bauplan (Next Generation Europe, 
NGEU) für die Zeit nach der COVID-
19-Krise zu finanzieren. Trotzdem 
ist weniger Geld für das Instrument 
„NDICI/Europa in der Welt“, d.h., 
für die nächsten sieben Jahre für Ent-
wicklungszusammenarbeit, geplant, 
als 2014–2020 für ODA verausgabt 
wurde. Bei den Verhandlungen wur-
den für Entwicklungszusammenarbeit 
und humanitäre Hilfe 15,5 Milliarden 
Euro zuvor veranschlagter Mittel 
wieder gestrichen. 27 Auch im NGEU 
wurden zuvor veranschlagte fünf Mil-
liarden Euro für Entwicklungszusam-
menarbeit wieder gestrichen. 

Mit dem neuen MFR gehen Um-
strukturierungen einher. Alle bishe-

rigen Instrumente der Zusammen-
arbeit der Europäischen Union mit 
Drittländern werden in einem einzi-
gen zusammengeführt, mit dem Ti-
tel „NDICI/Europa in der Welt“. Der 
Zusatz „Europa in der Welt“ steht für 
den Anspruch, ein führender globaler 
Akteur zu sein. 28 Erst im Jahr 2022 
wird sich zeigen, ob die geplanten 93 
Prozent der Gelder für Entwicklungs-
zusammenarbeit im Sinne der ODA-
Kriterien verwendet wurden. 29 Da 
bereits die Budgetlinie der neuen Pe-
riode niedriger ist als die der vorheri-
gen Budgets für Entwicklungszusam-
menarbeit und humanitäre Hilfe, ist 
in den kommenden Jahren sukzessive 
mit weniger ODA der EU zu rechnen. 

Armutsbekämpfung als oberstes 
Ziel der EU-Entwicklungspolitik, wie 
es im Lissaboner Vertrag – dem EU-
Grundlagenvertrag – steht (Artikel 
208), ist kein expliziter Schwerpunkt 
mehr in der Arbeit der Europäischen 
Kommission. In ihren Arbeitspro-
grammen von 2020 30 und 2021 31 nutzt 
die Kommission zwar den Begriff 
„Partnerschaften“ für die Zusam-
menarbeit mit Entwicklungsländern; 
„Entwicklungszusammenarbeit“, „Ar-
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mutsbekämpfung“ oder „Ernährungs-
sicherung“ lässt sich hingegen nicht 
finden. Auch das Directorate Gene-
ral Development Cooperation (DEV-
CO) wurde in „INTPA“ (International 
Partnerships) umbenannt. Dazu ver-
schwanden die Referate für „Ernäh-
rung“, „SDGs“ und „Politikkohärenz“ 
aus dem Organigramm. 32, 33 

Außerdem gewinnen „Blen-
ding“-Instrumente an Bedeutung, 
bei denen mit öffentlichen Mitteln 
privates Kapital mobilisiert wird. Da 
dieses jedoch an Gewinnerwartung 
geknüpft ist, fließt das Geld eher in 
vergleichsweise entwickelte Länder, 
nicht in die ärmsten Länder. Diese 
Mittel werden dort aber dringend ge-
braucht, um öffentliche Dienstleis-
tungen wie Gesundheitsversorgung, 
Grundbildung und soziale Grundsi-
cherung zu finanzieren; sie sind für 
die Armutsbekämpfung zentral. 34

Während der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft sollte ein Gipfeltreffen 
zwischen der Europäischen Union und 
der Afrikanischen Union stattfinden. 
Aufgrund der noch andauernden Post-
Cotonou-Verhandlungen, die mit zwei-
jähriger Verspätung erst im Dezember 
2020 abgeschlossen wurden, und der 

Pandemie wurde dieses jedoch ver-
schoben. Trotz Pandemie organisierte 
der entwicklungspolitische Dachver-
band Verband Entwicklungspolitik 
und humanitäre Hilfe (VENRO) im 
Oktober 2020 ein „Africa Digital Fo-
rum“. Ranghohe EU-Vertreter*innen 
wie Jutta Urpilainen, Kommissarin für 
internationale Partnerschaften, disku-
tierten mit Repräsentant*innen der af-
rikanischen Zivilgesellschaft, darunter 
Abu Brima, Direktor des Networks 
Movement for Justice and Develop-
ment in Sierra Leone, einer Partneror-
ganisation der Welthungerhilfe. VEN-
RO fordert eine „faire Partnerschaft 
zwischen Afrika und Europa“ 35. Für 
das verschobenen Gipfeltreffen sollte 
ein konkreter Fahrplan für die Vorbe-
reitung aufgestellt werden, der mehr 
Raum für Konsultationen mit der Zi-
vilgesellschaft bietet. 

INITIATIVEN DER G7 UND G20 

Zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen finden in den europäisch-afrika-
nischen Beziehungen wenig Gehör, 
ebenso wie bei der Frage, wie es um 
die auf dem G7-Gipfeltreffen in El-

mau 2015 getroffene Verpflichtung 
steht, bis 2025 500 Millionen Men-
schen aus dem Hunger zu befreien, 
die auch im Koalitionsvertrag festge-
halten wurde. 36 Der Gruppe von In-
dustriestaaten fehlt es weiterhin an 
einer geeigneten und konsequent ver-
folgten Methode für Erfolgskontrolle; 
es wurde zwar eine Reihe von Indi-
katoren definiert, aber nachgehalten 
werden nur einzelne, zuletzt durch 
die französische G7-Präsidentschaft 
im Jahr 2019 mit den Daten von 
2017. 37 Basierend auf diesen einzel-
nen Indikatoren macht der Bericht 
zwar einige Aussagen zur G7-Finan-
zierung für Landwirtschaft und Er-
nährungssicherung. Ein Rückschluss 
auf die Zahl der Hungernden ist je-
doch mit den bisher nachgehaltenen 
Indikatoren nicht abbildbar gewesen.

Für die Konkretisierung des El-
mau-Ziels bieten die Sektorstudien 
zur Hungerbekämpfung von FAO 
und ZEF sowie die CERES2030-In-
itiative 38 eine gute Referenz. Basie-
rend auf der Evidenz der vergange-
nen zwanzig Jahre identifizierten die 
Autor*innen zehn Interventionen, 
die im Zusammenspiel wirksam eine 
Verbesserung der Ernährungssiche-
rung herbeiführen könnten. Um das 
Elmau-Ziel zu erreichen, müsste sich 
der Beitrag aller G7-Staaten um elf 
bis 14 Milliarden US-Dollar pro Jahr 
erhöhen. Deutschland als größter in-
ternationale Geber im Bereich Land-
wirtschaft und ländliche Entwick-
lung muss sich dafür einsetzen, dass 
andere G7-Länder nachziehen und 
gemeinsam das notwendige Aus-
gabenniveau erreichen. Dazu wäre 
auch ein neues Rechenschaftskon-
zept notwendig, das den Zusammen-
hang zwischen den Ausgaben und 
der Ernährungssicherungslage in der 
Welt abbilden kann. Die deutsche 
G7-Präsidentschaft 2022 bietet die 
Gelegenheit, eine ehrliche und evi-
denzbasierte Bilanz zu ziehen und 
einen neuen Impuls für die Hunger-
bekämpfung zu geben. 

Auch in der Gruppe der 20 wich-
tigsten Industrie- und Schwellen-
länder G20 ist im Krisenjahr 2020 
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wenig passiert, etwa um die Folgen 
der COVID-19-Pandemie für den glo-
balen Süden abzumildern. Ein Schul-
denerlass für hoch verschuldete und 
durch die Krise gebeutelte Entwick-
lungsländer wurde viel diskutiert – 
letztendlich sind die Vereinbarungen 
aber nicht über ein Moratorium hin-
ausgekommen. Dabei war der mone-
täre und finanzpolitische Spielraum 
der meisten Entwicklungsländer 
schon vor der COVID-19-Krise durch 
eine enorme Schuldenlast eingeengt 
gewesen, zwölf der ärmsten Länder 
haben inzwischen einen hoch ris-
kanten Schuldenstand erreicht, da-
von neun in Subsahara-Afrika. 39

Daran wird auch der Compact 
with Africa (CwA) nichts ändern, 
der von der Bundesregierung an-
gestoßen und in die G20 eingebet-
tet wurde. Zum einen sind von den 
zwölf CwA-Staaten fünf relativ ent-
wickelt; zum anderen ist nicht klar, 
wie in den anderen sieben Ländern, 
die der Kategorie der ärmsten Län-
der zugerechnet werden können, 
Investitionen gestaltet werden kön-
nen, die auch zur Armutsminde-
rung beitragen. Spätestens seit der 
globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise 2008/2009 wird auch inner-
halb von Entwicklungsbanken eine 
Debatte um das vorherrschende Ent-
wicklungsmodell geführt. Für Kri-
tiker*innen reicht es nicht aus, die 
makroökonomischen Rahmenbedin-
gungen mit sogenannten „Struktur-
anpassungsmaßnahmen“ zu verbes-
sern, um ausländische Investitionen 
anzulocken – das kann sogar die Un-
gleichheit verschärfen. 40 Drei Fall-
studien in Äthiopien, Senegal und 
Ghana haben konkrete Mängel des 
„Compact“ aufgezeigt. 41 

ERNÄHRUNGSSICHERUNG UND LAND-
WIRTSCHAFT IN LÄNDLICHEN GEBIETEN 

MIT DEM BMEL-TREUHANDFONDS

Ein eher positives Beispiel für 
das internationale Engagement 
Deutschlands zur Hungerbekämp-
fung ist seit 2002 die Finanzierung 

des Bilateralen Treuhandfonds 
(BTF) der FAO durch das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL). 42 Schwerpunkt 
des Fonds sind die Ernährungssiche-
rung und Landwirtschaft in länd-
lichen Gebieten auf Basis des Men-
schenrechts auf Nahrung sowie zur 
Umsetzung der UN-Landleitlinien.

Die Unterstützung des BMEL 
in Sierra Leone hat gezeigt, welche 
Erfolge aus solchen Finanzierungen 
entstehen können: Regierungsver-
treter*innen und Organisationen der 
Zivilgesellschaft arbeiten dort nun 
eng zusammen, um unterschiedliche 
Interessensgruppen und insbeson-
dere Vertreter*innen von ländlichen 
Gemeinden in Landreformprozesse 
einzubeziehen und sicherzustellen, 
dass deren Anliegen im Gesetzge-
bungsprozess Berücksichtigung fin-
den. Das BMEL sieht allerdings nur 
Anschubfinanzierungen für die BTF-
Projekte vor, keine langfristigen Fi-
nanzierungen. Da Reformprozesse 
dieser Art aber viele Jahre dauern, 
darf das Engagement nicht mitten im 
Gesetzgebungsprozess abbrechen, um 
bisherige Erfolge nicht zu gefährden. 
Hier muss sich die Bundesregierung – 
ggf. über Foren wie die Global Donor 
Working Group on Land – für Geber-
koordinierung oder eine andere Art 
der Finanzierung einsetzen. 

Das BMEL hat im vergangenen 
Jahr ein neues Afrikakonzept ent-
wickelt mit einem Beteiligungspro-
zess, in den sich auch Akteure aus 
Zivilgesellschaft und Wissenschaft 
einbringen konnten. Unter dem Ti-
tel „Ernährung sichern – Wachstum 
fördern“ 43 versucht das Ministerium, 
das Spannungsfeld von Hungerbe-
kämpfung und Förderung der deut-
schen Agrar- und Ernährungswirt-
schaft unter einen Hut zu bringen.
Unter dem neuen US-Präsidenten Joe 
Biden zählen nun wieder Kooperatio-
nen und Fortschritt im multilateralen 
System zur Priorität. Der G7-Gipfel 
findet unter britischer Präsidentschaft 
dieses Jahr im Juni statt, der G20-Gip-
fel mit Industrie- und Schwellenlän-
dern im Oktober in Rom unter italie-

nischer Präsidentschaft. Gemeinsam 
richten Großbritannien und Italien im 
November die verschobene COP 26 
aus. Hier ergeben sich neue Potenzia-
le für eine Entwicklungszusammen-
arbeit auf oberster Ebene, die auch auf 
Umsetzung hoffen lässt.

In den G7-Prioritäten werden 
unter dem Titel „Championing our 
shared values“ unter anderem En-
gagement der Staatengruppe zu Er-
nährungssicherheit und Entwick-
lungsfinanzierung angekündigt. 44 
Die G20-Präsidentschaft ist zwar 
in den Prioritäten nicht so eindeu-
tig, aber hat ein Treffen auf Minis-
ter*innenebene zu Entwicklungs-
themen im Juni in Italien geplant. 45 
Der Wechsel von politischen Ent-
scheidungsträgern infolge der Bun-
destagswahlen in Deutschland wird 
durchgehend von einem Sherpas-
tab (das heißt, ein Team aus Mit-
arbeiter*innen, die intensiv mit den 
Staats- und Regierungschefs zusam-
menarbeiten) überbrückt, der bereits 
jetzt die deutsche Präsidentschaft 
2022 vorbereitet. 

Die beharrliche Umsetzung ent-
wicklungspolitischer Initiativen mit 
starken Partnerregierungen ist trotz 
ausreichender Foren und Anlässen 
ausbaufähig. Internationales Engage-
ment muss auch in der zukünftigen 
Ministeriumsspitze weit oben auf 
der Prioritätenliste stehen, um die 
Potenziale des BMZ für multilatera-
le Prozesse noch stärker zu nutzen 
und diese mit mehr Verbindlichkeit 
zu gestalten. Noch dieses Jahr wird 
es erforderlich sein, dass BMZ und 
BMEL ihre Stärken bündeln, um 
Deutschland mit einer überzeugen-
den Stimme beim UN-Gipfeltreffen 
zu Ernährungssystemen (UN FSS) 
für Ernährungssicherung und das 
Menschenrecht auf Nahrung zu ver-
treten. Die kommende Bundesregie-
rung sollte auf den Ergebnissen des 
Gipfels aufbauen und sich für deren 
konkrete Umsetzung engagieren. Sie 
sollte sich für einen klaren Follow-
up-Prozess einsetzen, der beispiels-
weise Gipfeltreffen bis 2030 im drei-
jährigen Rhythmus vorsieht. 
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GERECHTE ERNÄHRUNGS
SYSTEME FÜR  

EINE WELT OHNE HUNGER

Das UN-Nachhaltigkeitsziel, den Hun-
ger bis zum Jahr 2030 zu überwinden, 
ist kaum noch zu erreichen. Schon vor 
der Pandemie ist die Zahl der Men-
schen wieder gestiegen, die an chro-
nischem Hunger leiden; nun droht 
laut FAO bis 2030 eine Annäherung 
an die Milliardengrenze. 46 Das Welt-
ernährungsprogramm der Vereinten 
Nationen (WFP) schätzt die Zahl der 
Menschen, die unter akutem Hunger 
leiden, auf 270 Millionen. 47 Das ist 
eine Verdopplung im Vergleich zu der 
Zahl vor der Pandemie. 48 690 Millio-
nen Menschen leiden an chronischer 
Unterernährung. 49 Gleichzeitig neh-
men die Verbreitung von Übergewicht 
und damit einhergehende Krankhei-
ten weltweit rasant zu. Eine gesunde 
Ernährung können sich drei Milliar-
den Menschen nicht leisten. 50 

UNSER ERNÄHRUNGSSYSTEM IST 
NICHT ZUKUNFTSFÄHIG 

Das globale Ernährungssystem 
schadet nicht nur den Menschen, 
sondern auch der Umwelt. Es ist für 
ein Drittel der gesamten Treibhaus-

gasemissionen verantwortlich. 51 Die 
Landwirtschaft ist ein Hauptreiber 
für den Verlust der weltweiten Bio-
diversität. Landnutzungsänderun-
gen, zum Beispiel die Umwandlung 
von Wald in Ackerland, intensive 
Landwirtschaft, Massentierhal-
tung und andere nicht nachhaltige 
Praktiken, führen zu massiven öko-
logischen Schäden und tragen zum 
Klimawandel bei. 52 Dies führt auch 
zu einem stetig enger werdenden 
Kontakt zwischen Wild- und Nutz-
tieren und erhöht das Risiko für neu 
auftretende Tierkrankheiten und 
eine Übertragung von Viren von 

Wildtieren auf den Menschen (Zoo-
nose), wie die COVID-19-Pandemie 
gezeigt hat. 53, 54 

Hunger ist vor allem ein politi-
sches Problem. 55 Deshalb drängen 
zahlreiche Akteure aus dem UN-
System, der Wissenschaft, Zivilge-
sellschaft und der Privatwirtschaft 
auf eine fundamentale Transforma-
tion unseres globalen Ernährungs-
systems, damit es gerecht, nachhal-
tig und resilient wird und dadurch 
zur Ernährungssicherheit und zur 
Verwirklichung des Menschenrechts 
auf angemessene Ernährung für alle 
Menschen beiträgt. 

Im Herbst 2021 wird UN-Ge-
neralsekretär António Guterres im 
Rahmen des Aktionsjahrzehnts zur 
Erreichung der UN-Nachhaltigkeits-
ziele bis 2030 ein Gipfeltreffen zum 
Thema Ernährungssysteme (UN 
Food Systems Summit) einberufen, 
das konkrete Maßnahmen einleiten 
soll. Die Ausrichtung eines solchen 
Gipfels zeigt, dass die Notwendig-
keit systemischer Ansätze und ent-
sprechender Lösungswege politisch 
anerkannt wird. Angesichts der sich 
gegenseitig verstärkenden Krisen 

3
MILLIARDEN MENSCHEN 

KÖNNEN SICH EINE  
GESUNDE ERNÄHRUNG 

NICHT LEISTEN. 
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wird der Hunger nur mit solchen 
ganzheitlichen Ansätzen überwun-
den werden können; die Politik 
muss die Rahmenbedingungen für 
die notwendigen Veränderungen im 
Ernährungssystem gestalten. 

ALLE RESSORTS IN DEN  
BLICK NEHMEN

Für die Bundesregierung bedeutet 
dies, dass sie im Sinne der Agenda 
2030 alle relevanten Ressortpoliti-
ken auf die Transformation hin zu 
einem nachhaltigen und gerechten 
Ernährungssystem ausrichten soll-
te. Dabei müssen die Auswirkungen, 
welche Politikentscheidungen in ei-
nem Bereich, zum Beispiel der Han-
dels- oder Energiepolitik, auf andere 
Bereiche, wie Klima, Landwirtschaft 
oder Gesundheit haben, identifiziert 
und angegangen werden. Der Staats-
sekretärsausschuss für nachhaltige 
Entwicklung hat im Juli 2020 be-
reits wesentliche Aspekte für die Ge-
staltung eines nachhaltigen Ernäh-
rungssystems hervorgehoben. 56 Die 
Bundesregierung ist nun angehalten, 
diese Beschlüsse konsequent umzu-
setzen und sich für eine nachhaltige 
Landwirtschaft einzusetzen, die ne-
gative Auswirkungen auch auf Ent-
wicklungsländer vermeidet. Auch 
die Zukunftskommission Landwirt-
schaft wird im Juni 2021 diesbe-
züglich Politikempfehlungen vorle-
gen. Weiterhin möchte das BMZ im 
Rahmen der „BMZ 2030“-Strategie 
mit dem „One Health“-Ansatz die 
Schnittstellen zwischen Mensch-, 
Tier- und Umweltgesundheit ver-
stärkt in den Blick nehmen. Eines 
solchen systemischen Ansatzes be-
darf es jedoch nicht nur in der Ent-
wicklungspolitik. 

Das BMZ sollte sich dafür ein-
setzen, dass Entscheidungen in as-
soziierten Politikbereichen die Be-
kämpfung von Armut, Unter- und 
Fehlernährung im Globalen Sü-
den nicht unterminieren und dass 
Transformationen in Ernährungs-
systemen insbesondere denjenigen 

Gruppen zugutekommen, die am 
stärksten von Ernährungsunsi-
cherheit betroffen sind. Vor allem 
Handels- und Investitionspolitiken 
dürfen sich nicht negativ auf die 
Ernährungssituation im Globalen 
Süden auswirken oder das Zugangs-
recht der lokal ansässigen Bevöl-
kerung zu Land verletzen. Sichere 
Landrechte für Indigene und länd-
liche Gemeinden sind systemische 
Faktoren für das Recht auf Nahrung. 
Ein Bericht der International Land 
Coalition, den Oxfam und Welthun-
gerhilfe im vergangenen Jahr vorge-
stellt haben, kommt zu dem Schluss, 
dass ungleicher Zugang zu Land die 
Lebensgrundlagen von 2,5 Milliar-
den Menschen bedroht. 57 Gerade in 
Ländern des Globalen Südens sind 
die Besitz- und Finanzverhältnisse 
ausländischer Investoren zuneh-
mend konzentriert und intranspa-
rent. 58 Dabei haben Studien gezeigt, 
wie wichtig der Zugang zu Land für 
die Ernährungssicherung ist. 59

Folgenabschätzungen des EU-
Mercosur-Abkommens, dessen Rati-
fizierung noch aussteht, rechnen zu-

dem mit einem erheblichen Verlust 
der globalen biologischen Vielfalt 
durch Entwaldung zur Ausweitung 
der landwirtschaftlichen Produk-
tionsflächen, insbesondere in der 
Amazonasregion und dem Cerra-
do in Brasilien. 60 Das Abkommen 
sieht nicht vor, dass Verstöße gegen 
Klima- und Umweltschutzvereinba-
rungen sanktioniert werden können. 
Hier sollte sich das BMZ innerhalb 
der Bundesregierung dafür einset-
zen, dass Menschenrechte und Um-
weltschutz Priorität vor den Interes-
sen von Investoren haben. 

SYSTEMISCHE ANSÄTZE IN DER  
HUNGERBEKÄMPFUNG

Was heißt ein systemischer Ansatz 
für die Strategie des BMZ zur Be-
kämpfung von Hunger und Fehl-
ernährung? Es ist grundsätzlich 
sehr zu begrüßen, dass der Entwurf 
für die „BMZ 2030“-Kernthemen-
strategie „Eine Welt ohne Hunger“ 
(EWOH) das Zusammenwirken von 
Agrar-, Ernährungs- und Umweltpo-

Ernährungssystem – wie ist 
dieser Begriff zu verstehen?

Unter „Ernährungssystem“ versteht man die Art, wie Nahrungs-
mittel produziert und verarbeitet, gehandelt und konsumiert wer-
den, vom Acker bis zum Teller. Diese wird beeinflusst von den po-
litischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen 
Rahmenbedingungen. Unser Ernährungssystem wiederum ist rück-
gekoppelt mit dem Klima, natürlichen Ressourcen wie Wasser und 
Land, der Artenvielfalt und den Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Menschen in den Städten und auf dem Land sowie mit ihrer 
Gesundheit. Eine systemische Perspektive nimmt die hieraus entste-
henden komplexen Wechselbeziehungen, die teilnehmenden Akteu-
re und auch die Machtdynamiken im und um das System herum in 
den Blick. Dabei kann der Fokus auf der globalen Ebene liegen oder 
auf einem der vielen lokalen Ernährungssysteme, die durch ihren 
jeweiligen ökologischen, politischen, ökonomischen und soziokultu-
rellen Kontext geprägt sind, aber auch von Dynamiken auf globaler 
Ebene beeinflusst werden. 
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litiken berücksichtigt und die Wich-
tigkeit von Politikkohärenz betont. 
Denn ein systemischer Ansatz, der 
die Transformation von Agrar- und 
Ernährungssystemen unterstützen 
will, muss auch inkohärente Poli-
tiken und Zielkonflikte adressie-
ren. Deshalb ist es richtig, dass sich 
das BMZ beispielsweise beratend 
für die Ausgestaltung einer fairen 
EU-Agrarpolitik einsetzt. Auch der 
bisherige und in der Strategie an-
gekündigte Einsatz des BMZ für 
menschenrechtliche Sorgfaltspflich-
ten, Umwelt- und Sozialstandards 
in globalen Lieferketten ist wichtig: 
(Land)Arbeiter*innen müssen faire 
Löhne erhalten und Erzeuger*innen 
Preise für ihre Produkte bekommen, 
die zu einem angemessenen Lebens-
standard beitragen. 61

Im Rahmen der Umsetzung der 
EWOH-Strategie sollte in der bila-
teralen Zusammenarbeit auch ein 
Fokus auf die Politikberatung von 
Partnerländern hinsichtlich Poli-
tikkohärenz gelegt werden. Dies 
bedeutet, dass insbesondere die 
Schnittstellen zwischen Politik-
bereichen und Akteuren adressiert 
und Synergien gefördert werden. 
Beispiele hierfür sind koordinierte 
Maßnahmen in der Umwelt-, Agrar- 
und Gesundheitspolitik, die zum 
Beispiel auf die ökologisch nachhal-
tige Produktion von Nahrungsmit-
teln ausgerichtet sind und ebenso 
zu einer ausgewogenen Ernährung 
beitragen. 

RECHT AUF NAHRUNG  
ALS ÜBERGEORDNETES  

PRINZIP

Der Menschenrechtsansatz muss 
stets das übergeordnete Prinzip 
für Ernährungspolitiken sein und 
bleiben, insbesondere das Recht 
auf Nahrung. Der Entwurf der 
EWOH-Strategie hebt diese Prämis-
se richtigerweise prominent her-
vor. Ernährungsunsichere Gruppen 
müssen im Fokus stehen. Sie soll-
ten nicht nur in besonderem Maße 

von den Fördermaßnahmen pro-
fitieren, auch ihre Beteiligung an 
politischen Entscheidungsprozes-
sen sollte unterstützt werden. Da-
bei ist eine detaillierte Analyse der 
Machtdynamiken und -ungleich-
gewichte im jeweiligen Kontext 
essenziell. Gerade die Bedürfnisse 
der am stärksten von Hunger und 
Fehlernährung betroffenen Grup-
pen, Kleinbäuer*innen und Pasto-
ralist*innen, Frauen, Kinder und 
Angehörige indigener Völker, wer-
den in der Ausarbeitung von Re-
gierungspolitiken und ihrer Um-
setzung häufig nicht oder kaum 
berücksichtigt. Hier setzt die Welt-
hungerhilfe mit einem Vorhaben 
zur Stärkung guter Regierungs-
führung im ländlichen Raum für 
das Recht auf Nahrung an. Margi-
nalisierte Gruppen und zivilgesell-
schaftliche Organisation in Indien, 
Kenia, Malawi und Burkina Faso 
werden befähigt, sich an Politik-
prozessen auf lokaler und nationa-
ler Ebene zu beteiligen, die Einfluss 
auf ihre Ernährungssituation ha-
ben, und Rechenschaft von ihren 
Regierungen einzufordern.

Die UN-Erklärung für die 
„Rechte von Kleinbauern und an-
deren Menschen, die in ländlichen 
Regionen arbeiten“ (United Nations 
Declaration on the Rights of Pea-
sants, UNDROP) gibt den Regierun-
gen Handlungsempfehlungen zur 
Gestaltung von Politiken und rückt 
diese vulnerablen Gruppen in den 
Fokus. Das BMZ sollte die Umset-

zung der UNDROP im Rahmen sei-
ner Förderprogramme systematisch 
unterstützen.

NAHVERSORGUNG STÄRKEN

Lokale und regionale Nahrungsmit-
telmärkte sollten gestärkt werden, 
gleichwohl sollte die Relevanz des 
internationalen Agrarhandels nicht 
aus dem Blickfeld geraten. Men-
schen in ländlichen und städtischen 
Gebieten müssen ausreichend Zu-
gang zu gesunden und erschwing-
lichen Nahrungsmitteln haben. Die 
COVID-19-Pandemie hat vor Augen 
geführt, wie wichtig soziale Siche-
rungssysteme sind, um zu verhin-
dern, dass arme Haushalte durch 
externe Schocks in eine Ernäh-
rungskrise geraten. Der Anspruch 
ernährungsunsicherer Gruppen auf 
soziale Grundsicherung sollte ge-
setzlich verankert werden. 

Die Schaffung von öffentlichen 
Nahrungsmittelreserven und die 
Bereitstellung von Schulspeisung, 
möglichst aus lokaler und nachhalti-
ger bäuerlicher Produktion, würden 
darüber hinaus Landwirt*innen ein 
regelmäßiges Einkommen ermög-
lichen, die natürlichen Ressourcen 
schützen und die Ernährung vul-
nerabler Gruppen verbessern. Die 
Welthungerhilfe verfolgt einen sol-
chen Ansatz beispielsweise in der 
Zentralafrikanischen Republik, wo 
lokale Produzent*innen beim Anbau 
gesunder und diverser Nahrungsmit-
tel unterstützt werden, die unter an-
derem Schulen damit beliefern. Die 
Verankerung derartiger Maßnah-
men in Politiken von Partnerländern 
sollte vom BMZ unterstützt werden. 

QUALITÄT DER ERNÄHRUNG 
 VERBESSERN 

Zur Erreichung des SDG Unterziels 2  
zur Überwindung aller Formen von 
Fehlernährung sollte das BMZ einen 
noch stärkeren Fokus auf die Verbes-
serung der Qualität der Ernährung 

70
PROZENT ACKERL AND  

WELTWEIT IST VON  
1  PROZENT DER L AND

WIRTSCHAFTSBETRIEBE  
BEWIRTSCHAFTET
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legen, und zwar nicht nur bei Maß-
nahmen zur Ernährungsbildung, 
sondern auch bei Förderprogrammen 
im Bereich der Landwirtschaft und 
Wertschöpfungsketten. Maßnahmen 
sollten nicht nur auf die quantitative 
Bekämpfung von Unterernährung 
abzielen, sondern auch zur Präventi-
on und Minderung von Übergewicht 
und anderen Formen der Fehlernäh-
rung beitragen. Während das Prob-
lem der Unterernährung weiterhin 
nicht überwunden ist und sich sogar 
verschärft, steigt gerade in Entwi-
cklungs- und Schwellenländern die 
Prävalenz von Übergewicht. Die häu-
fig schwachen Gesundheitssysteme 
sind nicht darauf vorbereitet, auch 
noch mit den Folgeerkrankungen 
von Übergewicht umzugehen.

Auch die Forschungsprogram-
me und -förderung müssten im Sin-
ne einer systemischen Perspektive 
und eines rechtebasierten Ansatzes 
umgestaltet werden. Eine umfas-
sende Metastudie hat ergeben, dass 
aktuelle Agrarforschung wenig zu 
neuen Ansätzen in der Hungerbe-
kämpfung beiträgt und die Belange 
von Kleinbäuer*innen oft ignoriert 
werden. 62 Die Mittel für die For-
schung zur nachhaltigen Produk-
tion mikronährstoffreicher und lo-
kal angepasster Nahrungspflanzen 
müssen aufgestockt werden. Be-
sonders elementar sind in diesem 
Zusammenhang Obst, Gemüse und 
Hülsenfrüchte. Forschungsfragen 
sollten auf die real existierenden 
Problematiken der (klein-)bäuerli-

chen Landwirtschaft abzielen, Ver-
treter*innen von kleinbäuerlichen 
Organisationen sollten von Anfang 
an in die Identifizierung von Wis-
senslücken einbezogen werden.

Besonders gefördert werden soll-
ten zudem partizipative Forschungs-
ansätze, die z.B. traditionelles loka-
les Wissen und neue Technologien 
kombinieren, um die Widerstands-
fähigkeit von Ernährungssystemen 
zu erhöhen. 63 Auch wissenschaft-
liche Fragestellungen zur Ernäh-
rungsumgebung, dem physischen, 
wirtschaftlichen, politischen und so-
ziokulturellen Kontext, in dem Ver-
braucher*innen Nahrung beschaffen, 
zubereiten und konsumieren, sollten 
eine höhere Priorität bekommen. Ein 
Beispiel hierfür ist die Frage, wie der 
Konsum gesunder Nahrungsmittel 
beeinflusst werden kann. 

DAS SYSTEM GRUNDLEGEND  
VERÄNDERN

Der UN Food Systems Summit im 
September 2021 ist ein entscheiden-
der Moment in diesem Jahrzehnt, den 
das Bundesregierung nutzen sollte, 
um sich für eine internationale Trans-
formation hin zu gerechten, nach-
haltigen und resilienten Ernährungs-
systemen einzusetzen: Es darf nicht 
darum gehen, die Abläufe im jetzigen 
System effizienter zu gestalten, son-
dern das nicht nachhaltige System 
grundlegend zu ändern. Und zwar so, 
dass sich zehn Milliarden Menschen 

künftig gesund ernähren können, 
ohne dabei die Natur zu zerstören. 

Im Sinne des Leitsatzes der 
Agenda 2030, „Leave no one be-
hind“, müssen Armutsbekämpfung 
und die Stärkung sozialer Siche-
rungssysteme Teil des Maßnahmen-
pakets sein. Anders als bei vorheri-
gen UN-Gipfeln sitzen beim Food 
Systems Summit neben Mitglieds-
staaten auch private und zivilgesell-
schaftliche Akteure mit am Tisch. 
Dieses Multiakteurs-Format des 
Gipfels kann die gemeinsame Er-
arbeitung von Lösungsansätzen för-
dern, darf jedoch nicht dazu führen, 
dass die Regierungen sich aus der 
Verantwortung ziehen, die Rahmen-
bedingungen für die erforderliche 
Transformation zu setzen. So muss 
der Einsatz von Steuermitteln, zum 
Beispiel für Agrarsubventionen, neu 
ausgerichtet werden, damit sie zur 
Erreichung von Umwelt- und Kli-
mazielen sowie zur Bereitstellung 
gesunder Nahrungsmittel beitragen. 
Die sozialen und ökologischen Kos-
ten unserer Konsummuster müssen 
sich in den Preisen für Nahrungs-
mittel widerspiegeln. Handels- und 
Investitionsabkommen müssen dem 
international verbrieften Recht auf 
angemessene Nahrung unbeding-
ten Vorrang vor den Interessen von 
Investoren geben. Entsprechen-
de Empfehlungen hat der Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesregie-
rung Globale Umweltveränderungen 
im vergangenen Jahr formuliert. 64

Der Bundesregierung bieten 
sich derzeit viele Möglichkeiten, ih-
ren Willen zur Transformation bei 
der Ausgestaltung von Politiken un-
ter Beweis zu stellen: zum Beispiel 
bei der Umsteuerung der gemeinsa-
men Agrarpolitik der Europäischen 
Union, bei der Gestaltung von Han-
delsabkommen sowie bei der Nach-
schärfung des Lieferkettengesetzes 
und der Erarbeitung eines entspre-
chenden Regelwerks auf europäi-
scher Ebene. Fortschritte auf der 
multilateralen Ebene wären echte 

„game changers“ für zukunftsfähige 
Ernährungssysteme.

„Ernährungssysteme sind  
einer der Hauptgründe, warum 

wir die ökologischen  
Grenzen unseres Planeten nicht 

einhalten können“ 
— ANTÓNIO GUTERRES, UN-GENERALSEKRETAR
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Die FAO hat Alarm geschlagen und 
nennt den Klimawandel als wichtigsten 
Treiber für den Hunger neben gewalt-
sam ausgetragenen Konflikten. 65 690 
Millionen Menschen haben nicht ge-
nug Nahrung. 66 Zu den Leidtragenden 
gehören auch die Kinder. 67 Unterernäh-
rung ist für fast die Hälfte aller Todes-
fälle bei Kindern unter fünf Jahren ver-
antwortlich. Laut Vereinten Nationen 
leidet noch immer jedes fünfte Klein-
kind unter hungerbedingten Wachs-
tumsstörungen; jedes zweite unter „ver-
stecktem“ Hunger wegen des Mangels 
an Vitaminen und Mineralien; und eins 
von drei Kleinkindern erhält Nahrung, 
die nicht nährstoffreich genug ist. 68 
Schätzungen zufolge könnte der Klima-
wandel ab dem Jahr 2030 zu zusätzlich 
95.000 Todesfällen bei Kindern auf-
grund von Unterernährung führen und 
das Körperwachstum von ungefähr 7,5 
Millionen Kindern beeinträchtigen. 69

KLIMAWANDEL BETRIFFT  
KINDER BESONDERS 

Die Lebenschancen eines Kindes, 
das heute zur Welt kommt, sind 

maßgeblich vom Klimawandel mit-
bestimmt. Im Laufe seines Lebens 
könnte es auf der Erde bis zu vier 
Grad wärmer als im vorindustriellen 
Durchschnitt werden. Die Auswir-
kungen des Klimawandels treffen 
Kinder besonders hart, weil sie sich 
noch entwickeln und klimabeding-
ten Schocks und Belastungen we-
niger entgegensetzen können. Die 
Vereinten Nationen schätzen, dass 
allein 500 Millionen Kinder in Ge-
bieten mit hohem Hochwasserrisi-
ko leben. 115 Millionen Kinder sind 
den Folgen tropischer Wirbelstürme 

ausgesetzt, und fast 160 Millionen 
Kinder wohnen an Orten, die von 
schlimmer Dürre bedroht sind. 70

Prognosen lauten, dass im Jahr 
2100 bis zu drei Viertel der Weltbe-
völkerung extremen Hitzewellen 
ausgesetzt sein könnten. 71 Kleine 
Kinder sind jedoch weniger in der 
Lage als Erwachsene, ihre Körper-
temperatur zu regulieren, und hän-
gen in solchen Situationen stark 
von der Hilfe anderer ab. Wasser-
knappheit gehört zu den sicht-
barsten Zeichen der heutigen Um-
weltkrise, und sie wird durch den 
Klimawandel verschärft. Bereits 
heute leben etwa vier Milliarden 
Menschen in Regionen, die min-
destens einmal pro Jahr von hoher 
Wasserknappheit betroffen sind. 72 
Bis zum Jahr 2040 werden 600 
Millionen Kinder in Regionen le-
ben, in denen das Wasser kaum zur 
Befriedigung von Grundbedürfnis-
sen ausreicht. 73

Klimatische Faktoren spielen 
ebenfalls eine wichtige Rolle bei 
der Verbreitung von Infektions-
krankheiten wie Malaria oder 
Dengue-Fieber. Schon heute fallen 

HERAUSFORDERUNG  
KLIMAWANDEL

1,2
GRAD CELSIUS ÜBER DEM 

VORINDUSTRIELLEN  
NIVEAU LAG DIE GLOBALE  

DURCHSCHNIT TS
TEMPERATUR 2020
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F L Ä C H E N N U T Z U N G  I N  K O N K U R R E N Z

Landfläche

FLÄCHENNUTZUNG KONKURRENZ VS.  
INTEGRIERTE LANDNUTZUNG

Quelle: WBGU - Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung  
Globale Umweltveränderungen (2020), „Landwende im Anthropozän: von  

der Konkurrenz zur Integration“ S. 41

I N T E G R I E R T E R  U M G A N G  M I T  L A N D

Landfläche

 =  K L I M A S C H U T Z     =  B I O D I V E R S I T Ä T S E R H A L T U N G    

 =  E R N Ä H R U N G S S I C H E R U N G 

67 Prozent aller Todesfälle durch 
Malaria auf Kinder unter fünf 
Jahren. 74 Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) weist darauf 
hin, dass durch den Klimawandel 
ab dem Jahr 2030 jährlich mit zu-
sätzlich 60.000 Todesfällen bei 
Kindern unter 15 Jahren zu rech-
nen ist. 75 Durchfallerkrankungen 
gehören ebenfalls zu den Haupt-
todesursachen bei Kindern, und 
klimawandelbedingte Dürren, 
Überschwemmungen und veränder-
te Niederschlagsmuster werden den 
Druck auf die Wasserversorgung 
und sanitäre Einrichtungen weiter 
erhöhen. Für die Jahre zwischen 
2030 und 2050 geht die WHO je-

weils von zusätzlichen 48.000 To-
desfällen bei Kindern aus. 76

FÜR EINE ZUKUNFTSFÄHIGE  
LANDWIRTSCHAFT

Der Klimawandel wirkt sich auch 
direkt auf die Ernährungssicher-
heit 77 von Menschen aus. Extrem-
wetterereignisse, aber auch dauer-
haft veränderte Klimabedingungen 
beeinflussen die Produktion sowie 
die Qualität von Grundnahrungs-
mitteln wie Mais, Weizen, Reis 
und Gemüse negativ und stellen 
die Landwirtschaft an manchen 
Standorten gänzlich infrage. Die 

FAO geht davon aus, dass zu kei-
nem Zeitpunkt in der Geschichte 
die Landwirtschaft mit einer der-
artigen Vielzahl von Bedrohungen 
konfrontiert war wie heute, dar-
unter großflächige Brände, extreme 
Wetterbedingungen und ungewöhn-
lich große Schwärme von Wüsten-
heuschrecken. 78 Dazu kommen 
neue Bedrohungen wie die COVID-
19-Pandemie, die durch Zoonosen 79 
hervorgerufen werden. Diese zer-
stört nicht nur Menschenleben, son-
dern auch Existenzen mit kaskaden-
artigen negativen wirtschaftlichen 
Folgen auf Haushalts-, Gemeinde- 
sowie nationaler und regionaler 
Ebene, die über Generationen hin-
weg negative Folgen haben können.
Der Druck auf Landökosysteme 
(Wälder, Grasland, Äcker) spielt 
hierbei eine entscheidende Rolle, 
wie der Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung (WBGU) in sei-
nem neuesten Gutachten 80 ausführ-
lich darlegt. Nutzungskonkurrenz, 
Übernutzung und Degradation der 
Landressourcen haben dazu geführt, 
dass ein beträchtlicher Teil der be-
wirtschafteten und natürlichen 
Landökosysteme geschädigt und 
durch den Klimawandel und den 
Verlust von biologischer Vielfalt wei-
terhin gefährdet ist. Landnutzung 
steht demnach vor einem „Trilem-
ma“: Die derzeitige Schädigung von 
Landökosystemen beschleunigt den 
Klimawandel, treibt den Verlust an 
Biodiversität an und beeinträchtigt 
die Ernährungssicherung. 81 Allein 
die industrielle Landwirtschaft so-
wie die Fleischproduktion haben in 
den Jahren 2007 bis 2016 23 Prozent 
der weltweiten Treibhausgase (C02, 
Methan und Lachgas) verursacht. 82 

Einziger Ausweg, diesem Tri-
lemma zu entgehen, sind nach 
Vorstellungen des WBGU die Aus-
weitung von Schutzgebieten und 
Renaturierung. Für die Landwirt-
schaft wird eine Diversifizierung der 
Produktion empfohlen, in Richtung 
ökologisch intensiver multifunk-
tionaler Systeme wie zum Beispiel 
der Agroforstwirtschaft, dabei soll-
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ten agroökologische Praktiken Be-
rücksichtigung finden, die stärker 
auf die natürlichen Kreisläufe der 
Natur Rücksicht nehmen und auch 
soziale Aspekte mit einbeziehen. 83 
So könnte Landwirtschaft seinen 
vielfältigen Aufgaben nachkommen, 
Nahrung produzieren, negative 
Konsequenzen für die Umwelt ver-
meiden und erhebliche Mengen an 
Kohlendioxid im Boden binden.

Selbst wenn es gelänge, den Kli-
mawandel wie in Paris 2015 verein-
bart zu begrenzen, sind Anpassungs-
strategien an die Auswirkungen des 
Klimawandels vor allem in den am 
meisten betroffenen Ländern un-
umgänglich. Dafür ist neben den 
richtigen Ansätzen auch eine für 
Entwicklungsländer planbare, lang-
fristige und somit verlässliche Finan-
zierung erforderlich. UN-General-
sekretär António Guterres mahnte 
die Weltgemeinschaft kürzlich, wir 
stünden vor einem Klimanotstand 
und könnten es uns nicht leisten, 
bekannte Risken zu ignorieren. Die 
nächste internationale Gelegenheit, 
politische Weichen zu stellen, be-
steht im schottischen Glasgow, wo 
im November dieses Jahres die 26. 
Konferenz der Vertragsstaaten der 
Klimarahmenkonvention (COP) 
stattfindet. Hier müssen die Staaten, 
darunter Deutschland, nachweisen, 
dass sie ihre Klimaschutzziele auch 
ohne Hilfe des COVID-19-bedingten 
Lockdowns erreichen und sie ent-
sprechend verschärfen. 

GERECHTIGKEIT FÜR ALLE  
GENERATIONEN

Die Klimakrise ist auch eine Krise der 
Kinderrechte. 84 Obwohl Kinder nicht 
für die Klimakrise verantwortlich 
sind, sind sie von ihren Folgen be-
sonders betroffen und können wenig 
dagegen tun, weil sie kein politisches 
Stimmrecht haben. Im Kern steht der 
menschengemachte Klimawandel für 
ein schockierendes Maß an Verant-
wortungslosigkeit einer Generation 
gegenüber den folgenden und ver-

Eine Charta für eine  
kindersensible Klimapolitik

Die grundlegende Anforderungen an einen kinderspezifischen Kli-
maschutz sind in der Erklärung über Kinder, Jugendliche und Kli-
maschutz (Declaration on Children, Youth and Climate Action) for-
muliert. Die Initiative wurde während der letzten Klimakonferenz 
2019 in Madrid vorgestellt und enthält sieben Kernverpflichtungen 
für Regierungen. Die deutsche Bundesregierung sollte die Erklärung 
unterzeichnen, die in ihr enthaltenen Forderungen in relevanten in-
ternationalen Foren einbringen und diese in Hinblick auf die Klima-
konferenz 2021 in Glasgow konkretisieren, damit sie auf nationaler 
und internationaler Ebene umgesetzt werden können. 

	 Der Einsatz für die univer-
selle Anerkennung des Rechts 
auf eine gesunde Umwelt durch 
die Vereinten Nationen;

	 Eine stärkere Achtung, 
Förderung und Berücksichtigung 
von Kinder- und Jugendrechten 
bei der Umsetzung des Abkom-
mens von Paris auf allen Ebenen; 

	 Die sofortige Ausweitung 
und Beschleunigung von Investi-
tionen in kinder- und jugendspe-
zifische Maßnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel, zur 
Reduzierung von Katastrophen-
risiken und zur Reduzierung des 
Ausstoßes von Klimagasen;

	 Die Stärkung der Fähigkeit 
von Kindern und Jugendlichen, 

heute und in Zukunft zur Ein-
dämmung des Klimawandels 
und der Anpassung an ihn bei-
zutragen;

	 Die wirksame Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen 
an allen Prozessen des Klima-
schutzes;

	 Die Einrichtung einer inter-
nationalen Kommission für 
Kinder und künftige Generatio-
nen in der Klimapolitik;

	 Die Verabschiedung insti-
tutioneller und administrativer 
Maßnahmen sowie Partner-
schaften auf nationaler und 
internationaler Ebene, um die 
oben genannten Ziele aktiv zu 
verfolgen.

DIE SIEBEN KERNVERPFLICHTUNGEN 

stößt damit gegen den Grundsatz der 
intergenerationellen Gerechtigkeit. 
Die globale Klimabewegung der jun-
gen Generation lässt sich als Reaktion 
auf die Apathie der Entscheidungsträ-
ger*innen in Politik und Gesellschaft 
angesichts einer sich dramatisch ver-
schärfenden Klima- und Umweltkrise 
und der damit verbundenen Unge-
rechtigkeiten verstehen.

Erfolgreiche Klimapolitik muss 
darauf zielen, Kindern das Aufwach-
sen in einem stabilen Klima zu er-

möglichen. Sie muss die Kreativität 
und den enormen Handlungswillen 
von Kindern und Jugendlichen für 
sich nutzen. Bislang spielen Kinder 
in nationalen Klimapolitiken, -stra-
tegien und -plänen vieler Länder 
keine große Rolle. 85 Die Erklärung 
über Kinder, Jugendliche und Kli-
maschutz (Siehe Kasten) soll diese 
ändern und stellt eine Blaupause für 
kindersensible Klimapolitik dar. Die 
deutsche Bundesregierung sollte sie 
unterzeichnen und umsetzen. 

27

Kompass 2021

https://www.childrenvironment.org/declaration-children-youth-climate-action
https://www.childrenvironment.org/declaration-children-youth-climate-action


KINDERRECHTE  
VERANKERN, KINDER  

BETEILIGEN

Entwicklungspolitik erzählt von 
Chancen und Perspektiven für die 
Ärmsten, von Potenzialen und dem 
Meistern globaler Herausforderun-
gen für eine bessere Zukunft. Nach 
Lage der Dinge müssten Kinder und 
Jugendliche eine der wichtigsten 
Ziel- und Akteursgruppen der Ent-
wicklungszusammenarbeit sein.

Kinder und Jugendliche machen 
in den Partnerländern der deut-
schen Entwicklungszusammen-
arbeit die weitaus größte Bevölke-
rungsgruppe aus. Weltweit sind 2,35 
Milliarden Menschen jünger als 18 
Jahre, das sind 30 Prozent der Welt-
bevölkerung. 

Kinder sind überproportional 
von Armut betroffen: Über 50 Pro-
zent der extrem armen Menschen 86 
sind Kinder. Weil Kinder körperlich 
und psychisch verletzlicher und ab-
hängiger von Schutz und Versor-
gung sind, treffen sie Katastrophen, 
Armut und Gewalt härter. Aktuell 
ist in Folge der COVID-19-Pandemie 
die Zahl der Kinder, die in extremer 
Armut leben, um etwa 150 Millio-
nen auf 725 Millionen Mädchen und 
Jungen gestiegen. 87 

Kinder und Jugendliche sind die 
nächste Generation und werden 
globale Herausforderungen erben 
und meistern müssen. Nachhaltige 
Entwicklung und Kinderrechte sind 
deshalb untrennbar miteinander 
verbunden. Die UN-Nachhaltigkeits-
ziele aus dem Jahr 2015 verknüpfen 
bereits wesentliche Entwicklungs-
ziele mit Kinderrechten.

Tatsächlich werden Kinder und 
Jugendliche von der Politik kaum ge-
hört, selten beteiligt und nicht aus-
reichend berücksichtigt. Die deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit 
nahm sich im Jahr 2017 vor, diesen 
Missstand zu ändern und sogar 
international Vorreiter für Kinder-
rechte zu werden: Im Aktionsplan 
„Agents of Change – Kinder- und 
Jugendrechte in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit“ be-
nannte das BMZ Kinder und Ju-
gendliche als zentrale Akteure für 
eine wegweisende und nachhaltige 
Entwicklungspolitik. 88 Bis heute 
zählt das BMZ in Pressemeldun-
gen, dem Halbzeitbericht zum Ak-
tionsplan oder in Antworten auf 
parlamentarische Anfragen immer 

wieder viele gute Dinge auf, wie 
etwa die Erhöhung der Beiträge an 
multilaterale Akteure wie UNICEF 
oder einzelne innovative Projek-
te für Kinder oder die Einrichtung 
eines Jugendbeirates. Von einer 
systematischen Einbeziehung und 
strategischen Umsetzung von Kin-
derrechten in der deutschen Ent-
wicklungspolitik, deren Dringlich-
keit wir nicht zuletzt im Kompass 
2020 anmahnten, kann allerdings 
noch immer keine Rede sein.

Im Jahr 2020 leistete die Bun-
desrepublik 24,9 Milliarden Euro 
Entwicklungshilfe. Wie viel davon 
Kindern und Jugendlichen zugute-
kommt, weiß das BMZ nicht genau: 
Zum einen wurden positive Effekte 
und Wechselwirkungen von Vorha-
ben auf Kinder nicht systematisch 
identifiziert und analysiert, sodass 
niemand weiß, in welchen Projek-
ten, die sich nicht direkt an Kinder 
wenden, dennoch etwas für sie er-
reicht wurde. Wahrscheinlich leis-
tet das BMZ mehr für Kinder, als es 
weiß. Zudem ist mangels einer Ken-
nung keine genaue Zuordnung von 
Mitteln möglich: „Ein exaktes Mo-
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Jordanien
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China
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Der Jugendquotient gibt das Verhältnis von Kindern und Jugendlichen  
(meist von 0 bis 18 Jahre) zu Menschen im erwerbsfähigen Alter (meist 18 bis 

65 Jahren) an. Beispiel: In Syrien kommen auf 100 Erwachsene im erwerbs
fähigen Alter 48 Kinder und Jugendliche, in Afghanistan sind es 77 Kinder und 

Jugendliche. Je höher der Quotient, desto höher sollten staatliche Ausgaben  
für kinderrelevante Dienste und Infrastruktur sein.

JUGENDQUOTIENT IN GRÖSSTEN PARTNERLÄNDERN
Jugendquotient (links) und deutsche ODA in Millionen  

US-Dollar (rechts); dargestellt sind die zehn größten Empfängerländer  
deutscher ODA in 2019; Quellen: Weltbank, OECD

nitoring der jährlichen Finanzmittel, 
die das BMZ spezifisch für Kinder- 
und Jugendrechte bereitgestellt hat, 
ist nicht möglich, da die anteiligen 
Beträge in den Vorhaben nicht spe-
zifisch erfasst werden.“ 89 Das BMZ 
schätzt, dass es von 2017 bis 2019, 
also während der Laufzeit des Akti-
onsplans „Agents of Change“, „rund 
1.100 Projekte staatlicher und nicht 
staatlicher EZ“ mit einem Volumen 
von 4,8 Milliarden Euro finanzier-
te. 90 Der Abschlussbericht des Ak-
tionsplans lag bis zu Redaktions-
schluss im April 2021 noch nicht vor. 

Eine Absage erteilte das BMZ 
Anfang des Jahres einer systemati-
schen Kindesschutz-Policy für das 
Ministerium und alle Durchfüh-
rungsorganisationen: In der Ant-
wort auf eine parlamentarische An-
frage verkündete das Ministerium, 
die vorhandenen Mechanismen sei-
en ausreichend. 91 Dringend fordern 
zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen seit mehr als einem Jahrzehnt 
einen wirksamen Mechanismus, um 
Kinder im Einflussbereich der deut-
schen Entwicklungszusammenar-
beit vor Schaden und Gewalt durch 
Mitarbeitende und in Programmen 
zu schützen. Kinderrechtsorganisa-
tionen haben dem BMZ Einzelfäl-
le zur Kenntnis gebracht; Skandale 
sexualisierter Gewalt in internatio-
nalen Hilfsorganisationen machten 
deutlich, dass gerade im Entwick-
lungskontext erhebliche Risiken 
für Kinder bestehen. Längst liegen 
international anerkannte Standards 
und Verfahren vor. Aktuell verfügen 
die GIZ über eine Kindesschutz-Po-
licy und Engagement Global über 
eine Ombudsstelle, die auch zu se-
xueller Belästigung angesprochen 
werden kann. Immerhin hat das 
BMZ für den neu gegründeten Ju-
gendbeirat eine Kindesschutz-Policy 
angekündigt. 

Ob Kinderrechte mit der Reform 
des BMZ stärker und systematischer 
berücksichtigt werden, ist im Mo-
ment noch unklar: Mit dem Reform-
konzept „BMZ 2030“ zielt das BMZ 
darauf ab, Maßnahmen und Mittel 

der Entwicklungspolitik strategi-
scher, wirksamer und effizienter zur 
Lösung der aktuellen globalen Her-
ausforderungen einzusetzen. Kinder 
und Jugendliche werden darin nicht 
genannt. Kinderrechte sollen aller-
dings im „Qualitätsmerkmal Men-
schenrechte, Gender, Inklusion“ 
verankert werden. Die „Qualitäts-
merkmale“ sollen bei der Prüfung 
und Durchführung aller Maßnah-
men sowie in den Strategien für die 
Kern- und Initiativthemen berück-
sichtigt werden. Das Haus spricht 
von „Gütesiegeln“, die für die bila-
terale Zusammenarbeit verbindlich 
seien. Bis zum Redaktionsschluss lag 
noch kein Entwurf für das Qualitäts-
merkmal Menschenrechte, Gender, 
Inklusion vor.

Im Hinblick auf die Beteiligung 
von Kindern hat das BMZ mittler-

weile einen Schritt gemacht, der An-
erkennung verdient: Ein Jugendbei-
rat wurde eingerichtet, in Zukunft 
sollen 16 Kinder und Jugendliche aus 
Deutschland das Ministerium be-
raten. Sie werden sich mehrmals im 
Jahr treffen und alle zwei Jahre über 
ein internationales Jugendforum 
auch Jugendliche aus Vorhaben des 
BMZ einbeziehen können. Das BMZ 
ist das erste deutsche Ministerium, 
das einen Jugendbeirat etabliert. Al-
lerdings: Die Einrichtung des Jugend-
beirates dauerte mehr als fünf Jahre. 
Im Jahr 2016 hatte sich das BMZ zu 
Kinder- und Jugendpartizipation in 
einer Konsultation von Jugendlichen 
beraten lassen. 92 2019 unternahm 
das Ministerium erste Schritte zur 
Etablierung eines Jugendbeirats. 
2020 bat das BMZ um Bewerbun-
gen für den Jugendbeirat, die Frist 
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endete im August. Mitglieder wur-
den erst im März 2021 ausgewählt. 
Ob die mehr als 250 Kinder und Ju-
gendlichen, die sich um einen Sitz im 
Jugendbeirat beworben haten, ihren 
Elan für ein solches ehrenamtliches 
Engagement angesichts derartiger 
Zeitspannen behalten haben?

KINDER SIND EINE RELEVANTE  
ZIEL- UND AKTEURSGRUPPE

Die nächste Bundesregierung sollte 
Kinderrechte klug adressieren und 
entschieden und mit Priorität um-
setzen: Kinder und Jugendliche sind 
eine relevante Zielgruppe und Ak-
teure von Entwicklungszusammen-
arbeit. Das gilt es sichtbar zu ma-
chen und zu stärken. 

01 Schutz: Das BMZ und alle 
Durchführungsorganisatio-

nen müssen eine verpflichtende und 
an internationalen Standards aus-
gerichtete Kindesschutz-Policy er-
arbeiten und umsetzen. Auch wenn 
es bis dato keine gesetzgeberische 
Pflicht gibt, die solche Schutzkon-
zepte verlangt, steht das BMZ in 
der Verantwortung. Ein umfassen-
des Schutzkonzept wirkt präventiv 
und ermöglicht bei einem Verdacht 
auf Gewalt schnelle und angemesse-
ne Reaktionen und den Schutz des 
betroffenen Kindes. Internationa-
le Kinderrechtsorganisationen ha-
ben Standards und Verfahren für 
Schutzkonzepte entwickelt und set-
zen sie seit Jahren in der Entwick-
lungszusammenarbeit und der hu-
manitären Hilfe ein. 93 Bestandteile 
davon sind zum Beispiel:

	 sichere Einstellungsverfahren
	� eine qualifizierte Zuständigkeit 

für Kindesschutz
	� ein verbindlicher Verhaltensko-

dex für Mitarbeitende gegen-
über Kindern

	� einheitliche und niedrigschwel-
lige Beschwerdemechanismen, 
die für Kinder zugänglich, ver-
ständlich und handhabbar sind

02 Mainstreaming: Die Rech-
te von Kindern und Jugend-

lichen müssen in der deutschen 
EZ durchgängig verankert werden. 
Das BMZ sollte eine kohärente und 
kinderrechtlich basierte Gesamt-
strategie erarbeiten und umset-
zen. Kinderrechte müssen in allen 
Handlungsfeldern stringent und 
systematisch mitgedacht werden: 
Denn globale Herausforderungen 
wie etwa die Auswirkungen des 
Klimawandels oder wachsende Un-
gleichheit und Armut werden nur 
erfolgreich bewältigt werden kön-
nen, wenn Politik die junge Genera-
tion einbezieht.

Es braucht mehr Investitionen 
in Bereiche, die für Kinder beson-
ders wichtig sind und besonders 
stark ihre Situation verbessern kön-
nen: grundlegende Infrastruktur 
und Versorgung für Gesundheit, Er-
nährung, Bildung und den Schutz 
vor Gewalt. Investitionen in früh-
kindliche Entwicklung sollten ver-
stärkt werden. 

Dafür sollte das BMZ ein Mo-
nitoring-System aufbauen, das die 
regelmäßige, systematische und 
einheitliche Überprüfung der Um-
setzung menschenrechtlicher Vor-
gaben in der staatlichen EZ ermög-
licht. Ein kinderrechtlich basierter, 
konkreter und operationalisier-
barer Überprüfungsmechanismus 
muss zunächst entwickelt werden. 
Die Evaluierung des Aktionsplans 
„Agents of Change“ kann wichtige 
Hinweise liefern. Wichtig ist etwa, 
kinderrechtliche Risiken effektiv 
und vollumfänglich zu analysieren 
und die Auswirkungen von Vor-
haben auf Kinder systematisch zu 
berücksichtigen. Kinderrechtliche 
Dimensionen müssen systematisch 
in Evaluierungen integriert werden, 
zudem sind vorhabenübergreifen-
de Evaluierungen zur Wirkung von 
Vorhaben auf Kinder notwendig. Ob 
mittels einer Kennung oder auf an-
derem Wege: das BMZ sollte genau 
wissen und systematisch erheben, 
wie viele Mittel Kindern und Ju-
gendlichen zugutekommen. 

03 Beteiligung: Kinder haben 
gemäß Artikel 12 der UN-

Kinderrechtskonvention ein Recht 
auf Beteiligung. Beteiligung ist 
gleichzeitig ein wichtiges Mittel, 
um Demokratiefähigkeit und fried-
liche Konfliktbewältigung zu ler-
nen. Die positiven Effekte des zivil-
gesellschaftlichen Engagements von 
Kindern und Jugendlichen etwa auf 
die Arbeit an den UN-Nachhaltig-
keitszielen sind empirisch belegt. 94 
Auch in die Entwicklungszusam-
menarbeit sollen Kinder und Ju-
gendliche verbindlich einbezogen 
werden, in Strategieplanung und 
die Umsetzung von Vorhaben, die 
Auswirkungen auf ihre Situation 
haben. Um die Stimme von Kindern 
und Jugendlichen in Partnerländern 
zu stärken, soll das BMZ – auf Ba-
sis der Erfahrungen aus dem Ak-
tionsplan „Agents of Change” – die 
Unterstützung von Partizipations-
ansätzen und Jugendnetzwerken 
ausweiten.

In Zusammenarbeit mit dem 
BMZ-Jugendbeirat sollte eine Strate-
gie zur systematischen Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen er-
arbeitet werden. Dabei ist es wich-
tig, Diversität abzubilden und zu 
fördern. 

Allerding schränken zahlreiche 
Regierungen demokratische Freiräu-
me ein (Shrinking Spaces), auch für 
Kinder und Jugendliche. Nur drei 
Prozent der Weltbevölkerung leben 
in Ländern, in denen fundamentale 
Rechte wie Meinungsfreiheit sowie 
Vereinigungs- und Versammlungs-
freiheit nicht eingeschränkt sind. 95 

Kinder und Jugendliche, die sich 
aktiv für ihre Rechte einsetzen, er-
leiden Drohungen und Gewalt: Be-
sonders Mädchen werden – oft auch 
von der eigenen Familie – unter 
Druck gesetzt. Staatliche, religiöse 
oder wirtschaftliche Akteure be-
drohen Aktivist*innen. Das BMZ 
und das Auswärtige Amt sollten 
der Bedrohung von jugendlichen 
Menschenrechts- oder Umweltakti-
vist*innen in Partnerländern der EZ 
aktiv begegnen. 
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HUMANITÄRE HILFE  
VORAUSSCHAUEND, LOKAL 

UND BEDÜRFNIS- 
ORIENTIERT GESTALTEN

Humanitäre Hilfe steht aktuell vor 
enormen Herausforderungen. Das 
Amt der Vereinten Nationen für die 
Koordinierung humanitärer An-
gelegenheiten (United Nations Of-
fice for the Coordination of Huma-
nitarian Affairs, OCHA) geht für 
das Jahr 2021 von 235 Millionen 
hilfsbedürftigen Menschen aus 96 – 
ein vierzigprozentiger Anstieg im 
Vergleich zu den Voraussagen für 
das Vorjahr und ein Höchststand. 
Gleichzeitig werden humanitäre 
Krisen komplexer und dauern län-
ger; aktuell durchschnittlich etwas 
über neun Jahre. Verantwortlich 
für den wachsenden humanitären 
Bedarf sind in erster Linie die Aus-
wirkungen einer zunehmenden An-
zahl von Kriegen und gewaltsamen 
Konflikten sowie der Klimawandel. 
Die globale COVID-19-Pandemie 
und die damit in vielen Ländern 
verbundene Zunahme von Armut 
und politischer Instabilität hat die-
se bereits existierenden Tendenzen 
verschärft und den humanitären 
Bedarf weiter erhöht. 97 

Gleichzeitig werden die Rah-
menbedingungen für die humanitä-

re Hilfe komplizierter. Die verfügba-
ren Mittel für die Bewältigung der 
humanitären Krisen steigen nicht 
im gleichen Maße wie der Bedarf, 
und es zeichnet sich eine wachsen-
de Finanzierungslücke ab. Die for-
mellen Ansprüche an die humani-
täre Hilfe werden größer, während 
der Handlungsspielraum für lokale 
Partner zunehmend enger wird. Pa-
rallel dazu findet eine Aushöhlung 
des humanitären Völkerrechts und 
humanitärer Normen und Prinzipi-
en statt. Der Zugang zu Betroffenen 
humanitärer Krisen wird immer öf-

ter verweigert, Hilfslieferungen wer-
den blockiert, humanitäre Akteure 
gezielt angegriffen.

Um in diesem schwierigen Kon-
text effizient arbeiten zu können, 
brauchen Nichtregierungsorganisa-
tionen (NRO) entsprechende Rah-
menbedingungen. NRO sind eine 
der drei tragenden Säulen der hu-
manitären Hilfe, ergänzend zu den 
Vereinten Nationen und Organisa-
tionen der Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung. Allerdings erfährt 
der Anteil der Zuwendungen an 
NRO seit mehreren Jahren tenden-
ziell einen Rückgang und betrug in 
Deutschland im Jahr 2020 nur noch 
14 Prozent. Ihr Potenzial ist jedoch 
entgegen gelegentlich vorgebrachter 
Argumente bei Weitem noch nicht 
ausgeschöpft, und mehr Kapazitä-
ten für großvolumige humanitäre 
Projekte sind durchaus vorhanden, 
sowohl in der Einzelförderung als 
auch in der Förderung von Konsor-
tien, Allianzen, Bündnissen oder 
Netzwerken. Menschen in Not brau-
chen effiziente, unbürokratische 
und würdevolle Hilfe. NRO leisten 
einen zentralen Beitrag dazu. Eine 
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wichtige Grundlage für die weitere 
Steigerung der Effizienz und Effek-
tivität der humanitären Hilfe ange-
sichts steigender Bedarfe und limi-
tierter Ressourcen stellt der vor fünf 
Jahren verabschiedete und nun aus-
laufende Grand Bargain dar. Dieser 
muss fortgeführt und in einer weite-
ren Phase mit messbaren Zielen und 
Indikatoren ausgestattet werden

GRAND BARGAIN FORTFÜHREN 

Im Jahr 2016 haben sich Regierun-
gen, Geber und Nichtregierungsor-
ganisationen der Entwicklungs- und 
humanitären Hilfe auf dem Huma-
nitären Weltgipfel in Istanbul auf 
eine Reihe von Selbstverpflichtun-
gen geeinigt, um humanitäre Hilfe 
effizienter und effektiver zu gestal-
ten. Daraus resultierte der Grand 
Bargain, ein Fünfjahresplan mit 
Arbeitsbereichen zu den Themen 
Transparenz, Bedarfserhebungen, 
Rechenschaftslegung, Partizipation, 
Lokalisierung und bessere Verknüp-
fung von humanitärer und Entwick-
lungsarbeit. Im Mai 2021 laufen 
diese fünf Jahre ab. Nach Ansicht 
vieler Hilfs- und Entwicklungsorga-
nisationen müssen die verabredeten 
Maßnahmen in einer weiteren Pha-
se vorangetrieben und konkretisiert 
werden. Dazu bedarf es unter ande-
rem einer Quantifizierung der ein-
gegangenen Verpflichtungen und 
messbarer Indikatoren. 

LOKALISIERUNGSAGENDA  
VORANTREIBEN 

Eine zentrale, im Grand Bargain 
festgehaltene Selbstverpflichtung 
betrifft die „Lokalisierung“ der hu-
manitären Hilfe. Dabei geht es dar-
um, Akteure und Organisationen in 
von Katastrophen betroffenen Län-
dern zu stärken, sie vermehrt in die 
Planung und Durchführung von hu-
manitären Maßnahmen einzubezie-
hen und Koordinierungsstrukturen 
für sie zugänglich zu machen. Ver-

treter*innen von lokalen NRO und 
Gemeindeorganisationen sowie von 
lokalen und nationalen Regierungs-
behörden können unmittelbar auf 
Krisensituationen reagieren, sind 
auch nach der akuten Krisenphase 
weiter vor Ort und können somit 
Wiederaufbaumaßnahmen lang-
fristig begleiten. In den meisten Fäl-
len verfügen sie über ausgeprägte 
Kenntnisse der lokalen Gegebenhei-
ten, Politik und Kultur und haben 
einen direkten Zugang zu den Be-
troffenen. Dies ermöglicht es ihnen, 
an die lokalen Lebensrealitäten an-
gepasste Hilfe zu leisten. 

Gerade in der COVID-19-Pan-
demie hat sich die zentrale Rolle 
lokaler humanitärer Organisatio-
nen für die Durchführung von Not-
hilfe gezeigt. Sie bewiesen enorme 
Handlungsfähigkeit inmitten der 
Krise und konnten in Zeiten der Rei-
se- und Transporteinschränkungen 
in vielen Fällen zeitnah und effek-
tiv Hilfe leisten. Diese Entwicklung 
muss in der Zukunft noch stärker ge-
fördert werden, indem lokale Akteu-
re von Anfang an in die Programm-
entwicklung eingebunden werden 
und bei Bedarfserhebungen sowie in 
humanitären Koordinationsgremien 
mitwirken, wie in dem Aufruf „From 
Voices to Choices: Expanding crisis-
affected people’s influence over aid 
decisions“ des Interagency Research 
and Development Network gefor-
dert. 98 Es geht darum, tragfähige, 
internationale Netzwerke mit Part-
nerschaften auf Augenhöhe aufzu-
bauen, in denen international agie-
rende NRO eine stärkere Rolle als 
Brückenbauer zwischen lokalen Ak-
teuren und Geldgebern einnehmen. 

Deutsche humanitäre Nicht-
regierungsorganisationen und die 
Bundesregierung haben 2018 in 
dem Eckpunktepapier „So lokal wie 
möglich, so international wie nötig 
– die Lokalisierung des humanitä-
ren Systems“ 99 ein gemeinsames 
Verständnis der Kernelemente der 
Lokalisierungsagenda entwickelt. 
Sie beruhen auf den drei Themen-
bereichen Kapazitätsaufbau, ver-

besserter Zugang zu Finanzierung 
und Stärkung der Rolle der lokalen 
Akteure. Bei allen dreien konnten 
bereits wichtige Fortschritte erzielt 
werden. Es besteht jedoch weiterhin 
Handlungsbedarf:

01 Kapazitätsaufbau: Die vor-
handenen Fähigkeiten lokaler 

Akteure müssen weiter ausgebaut, 
Bedarfsanalysen gemeinsam durch-
geführt werden. Mittel zum Kapazi-
tätsaufbau werden durch die Bun-
desregierung zwar zunehmend zur 
Verfügung gestellt, aber oft sind die 
Projektlaufzeiten zu kurz, um lang-
fristig Wissen und Strukturen auf-
zubauen.

02 Besserer Zugang zu Finanzie-
rung: Die Bundesregierung 

erfüllt mittlerweile die Zusage, min-
destens 25 Prozent der Mittel „so 
direkt wie möglich“ an lokale und 
nationale Akteure weiterzuleiten 
(26 Prozent im Jahr 2019, davon 3,7 
Prozent direkt an sogenannte coun-
try-based pooled funds (CBPFs) und 
22,8 Prozent an Vermittlerorganisa-
tionen). Allerdings sollte ein deutlich 
größerer Anteil der Mittel direkt an 
lokale NRO vergeben werden. 

03 Administrative Hürden ab-
bauen: Lokale Akteure müs-

sen mehr und langfristigere Finan-
zierung erhalten. Nur so können sie 
langfristig eine größere Rolle über-
nehmen. Das betrifft auch die Har-
monisierung und Vereinfachung von 
Anforderungen für die Berichter-
stattung und Rechenschaftslegung. 

VORAUSSCHAUENDE HUMANITÄRE 
HILFE STÄRKEN

Der im Grand Bargain angelegte Pa-
radigmenwechsel in der humanitä-
ren Finanzierung hin zu einem vor-
ausschauenden und antizipierenden 
humanitären System beruht auf den 
Möglichkeiten, die wissenschaft-
licher und technologischer Fort-
schritt wie etwa präzise Wetter- und 
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Klimavorhersagen, datenbasierte 
Risikoanalysen und Frühwarnsys-
teme eröffnet, um humanitäre Kri-
sen vorherzusehen. Dadurch wird 
es möglich, vorausschauend zu 
handeln und die Auswirkungen 
von Katastrophen entscheidend ab-
zumildern. Durch sogenannte Fo-
recast-based Action (FbA) wird es 
möglich, klimabedingte Extremwet-
terereignisse vorherzusagen. Dem-
entsprechend frühzeitig kann die 
Koordination vor Ort beginnen und 
die lokale Bevölkerung informiert 
bzw. alarmiert werden, um recht-
zeitig Vorbereitungen zu treffen. 
Menschenleben werden gerettet, 
Sachschäden reduziert und soziale 
sowie wirtschaftliche Kosten von 
Krisen verringert, was die Effizienz 
der humanitären Hilfe steigert.

Die Bereitstellung und Unter-
stützung von flexiblen Finanzie-
rungsmechanismen durch Geber ist 
hierfür eine zentrale Voraussetzung. 
Beispiele wie die automatisierte 
Ausschüttung von Nothilfe-Fonds 
auf Basis von evidenzbasierten Aus-
lösemechanismen, zum Beispiel im 
Rahmen des START-Network, sind 
dabei wegweisend. Die Welthunger-
hilfe entwickelt aktuell mit Unter-
stützung des Auswärtigen Amtes 
vorhersagebasierte Modelle für Ma-
dagaskar, Simbabwe und Kenia, die 
aufgrund zunehmender Trockenheit 
in Madagaskar bereits in diesem 
Jahr zum Einsatz kommen. Jedoch 
müssen die für FbA-Maßnahmen 
bereitgestellten Mittel insgesamt so-

wie deren Anteil für NRO erheblich 
erhöht werden. Dies gilt nicht nur 
für die deutsche humanitäre Hilfe, 
sondern insbesondere für interna-
tionale Geber wie das Europäische 
Amt für humanitäre Hilfe und Ka-
tastrophenschutz (ECHO). 

HUMANITÄRE PRINZIPIEN  
STÄRKEN 

Die Menschenrechte, das humanitä-
re Völkerrecht und die humanitären 
Prinzipien halten die Konzepte des 
Schutzes, der Sicherheit, der Wür-
de und der Rechte von Menschen, 
die von Katastrophen oder bewaff-
neten Konflikten betroffen sind, 
fest. Weltweit werden diese Ver-
einbarungen jedoch immer wieder 
missachtet: Vermeintlich geschütz-
te Orte wie Schulen und Kranken-
häuser werden bombardiert, wich-
tige humanitäre Zugänge blockiert, 
Angriffe auf humanitäre Akteure 
und Menschenrechtsaktivist*innen 
nehmen zu. Wie die Webseite Aid-
worker Security Database berichtet, 
wurden im Jahr 2019 277 schwere 
Vorfälle mit 483 betroffenen huma-
nitären Helfern dokumentiert. 100 
Diese Entwicklung trifft alle huma-
nitären Akteure, von den Organisa-
tionen der Vereinten Nationen, über 
die Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung bis zu internationalen, 
nationalen und lokalen Nichtregie-
rungsorganisationen. Nationale Mit-
arbeitende humanitärer NRO sind 

den Gefahren in besonderem Maße 
ausgesetzt: Von den 483 Betroffenen 
2019 waren 456 Personen nationale 
und 27 internationale Helfer. 

Es ist dringend notwendig, dass 
die Einhaltung des humanitären 
Völkerrechts auf allen politischen 
Ebenen eingefordert und umge-
setzt und dass bei Missachtung der 
politische Druck auf die Regierun-
gen erhöht wird. Angriffe auf hu-
manitäre Helfer und Infrastruktur 
müssen verurteilt und Gegenstand 
unparteiischer und unabhängiger 
Ermittlungen und strafrechtlicher 
Verfolgung werden. Bestehende In-
itiativen zum Schutz von humani-
tären Helfern, wie zum Beispiel der 
2019 von Frankreich und Deutsch-
land initiierte Humanitarian Call 
for Action, 101 müssen umgesetzt 
werden. Internationale Nichtregie-
rungsorganisationen, darunter die 
Welthungerhilfe, forderten daher 
im September 2020 in einem ge-
meinsamen Aufruf zum besseren 
Schutz humanitären Handelns und 
zur Beendigung der Straflosigkeit 
bei Angriffen auf humanitäre Helfer 
auf. Darin wird der UN-Sicherheits-
rat dazu aufgefordert, einen Mecha-
nismus einzurichten, welcher bei 
Verstößen gegen das humanitäre 
Völkerrecht systematisch Aktionen 
einleiten würde, Angreifer*innen zu 
ahnden und zu bestrafen. 102

SPEZIFISCHE  
SCHUTZBEDÜRFNISSE VON  

KINDERN BEACHTEN,  
PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG 

STÄRKEN

Auch die Bevölkerung ist zuneh-
mend komplexen Risiken ausge-
setzt. Gewalt und Ausbeutung von 
Kindern sind neben genderbasierter 
Gewalt, psychologischem Stress und 
der Verschlechterung der mentalen 
Gesundheit Hauptrisikofaktoren in 
allen Krisenkontexten. 103 Psychoso-
ziale und psychologische Unterstüt-
zung (MHPSS – Mental Health and 
Psychosocial Support) muss daher 

Wenn Sie die Menschen nicht  
ernähren, nähren Sie Konflikte. 

Konflikte treiben Hunger  
und Hungersnot, und Hunger und  

Hungersnot treiben Konflikte.
— ANTÓNIO GUTERRES, UN-GENERALSEKRETAR
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28,0 % 
WFP

17,0 % 
UNHCR

27,6 % 
Andere UN-Organisationen

13,5 % 
Rotkreuz- 

und Rothalbmond- 
Bewegung

0,3 %
Sonstige 

AUFTEILUNG DER DEUTSCHEN HUMANITÄREN HILFE
Ausgaben des Auswärtigen Amtes für humanitäre Hilfe 2020; Quelle:  

Deutscher Bundestag, Drucksache 19/28303

13,6 % 
NRO

2,1  MILLIARDEN  
EURO

in Zusammenarbeit von Nichtregie-
rungsorganisationen, Behörden und 
Gebern stärker in humanitäre Hilfs-
leistungen aufgenommen und inte-
griert werden. Erforderlich ist ein 
kollektiver und systemischer Ansatz, 
der koordinierte, zunehmend von lo-
kalen Akteuren gesteuerte Maßnah-
men vereint und für eine dauerhafte 
Verankerung von MHPSS in huma-
nitären Maßnahmen sorgt.

Kinder sind während einer Kri-
se besonders schutzbedürftig und 
in Gefahr, Opfer von extremer Ge-
walt, Missbrauch, körperlicher und 
sexueller Ausbeutung, Entführung 

oder militärischer Rekrutierung zu 
werden. Im Jahr 2020 waren fast 50 
Millionen Kinder in humanitären 
Situationen schutzbedürftig.  Für 
das Jahr 2021 wird ein Anstieg von 
40 Prozent prognostiziert. Dennoch 
wird dem Kinderschutz bei der Mo-
bilisierung humanitärer Hilfe nicht 
systematisch Priorität eingeräumt, 
und er bleibt sowohl unterfinanziert 
als auch unzeitgemäß. Fachorga-
nisationen wie terre des hommes 
setzen sich dafür ein, spezialisierte 
Schutzmaßnahmen und institutio-
nelle Rahmenbedingungen sicher-
zustellen. Außerdem sollen dafür 

Qualitätskriterien entwickelt, rele-
vante Berufsgruppen sensibilisiert 
und langfristig qualifiziert werden. 
Auch müssen dafür notwendige öf-
fentliche Ausgaben im Gesundheits- 
und Bildungssektor der jeweiligen 
Länder budgetiert werden. 

FLEXIBLERE  
FINANZIERUNGSMECHANISMEN 

BEREITSTELLEN 

Um dem steigenden humanitären 
Bedarf gerecht zu werden, müssen 
sich Geber auf eine stärkere Fle-
xibilisierung der Förderbedingun-
gen einigen. Als einer der größten 
humanitären Geber weltweit fällt 
Deutschland hier eine besondere 
Verantwortung zu. Hilfreich wäre 
zum Beispiel eine Ausweitung der 
Möglichkeiten für regionale und 
sektorübergreifende Programme so-
wie flexible mehrjährige Programm, 
wodurch die Planbarkeit der huma-
nitären Hilfe für Partnerorganisa-
tionen erhöht wird. Vereinfachte 
Antragsverfahren und die Reduzie-
rung des Eigenbeitrags können dazu 
beitragen, die Flexibilität bei der 
Implementierung über lokale Part-
nerorganisationen zu erhöhen, ins-
besondere in fragilen Kontexten. 
Vielversprechende Entwicklungen 
in der vorausschauenden humanitä-
ren Hilfe müssen stärker unterstützt 
und dafür flexible Finanzierungsme-
chanismen ausgebaut werden. 

Der Grand Bargain hat einen 
großen Beitrag dazu geleistet, hu-
manitäre Hilfe transparenter, ef-
fektiver und effizienter zu gestalten 
und einen Grundkonsens zu entwi-
ckeln, wie Menschen in Notlagen 
angesichts der aktuellen Herausfor-
derungen am besten geholfen wer-
den kann. In einer weiteren Phase 
ist es wichtig, die Lokalisierungs-
agenda und die vorausschauende 
humanitäre Hilfe zu stärken und 
die eingegangenen Selbstverpflich-
tungen mit messbaren Indikatoren 
auszustatten, die Fortschritte über-
prüfbar machen.
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